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Seit 1. Januar 2007 ist die CD-ROM neu gestaltet und preisgünstiger.

Die CD-ROM wird jetzt als Doppel-CD „SGV. NRW. und SMBl. NRW.“ herausgegeben.

Sie enthält somit stets das gesamte Landesrecht und alle Verwaltungsvorschriften (Erlasse) auf dem 

aktuellen Stand.

Im Abonnement kostet diese Doppel-CD nicht mehr als früher eine Einzel-CD, nämlich nur 77 € pro Jahr.

Die aktuelle CD-ROM, Stand 1. Januar 2011, ist ab Mitte Februar erhältlich.

Das Bestellformular mit den Preisen befi ndet sich im GV-Blatt 2006 Nr. 29, S. 472.

Informationen zur CD-ROM fi nden Sie auch im Internet über das Portal: https://recht.nrw.de.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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7134
Verordnung

über die Ausbildung und Prüfung 
für die Ausbildungsberufe in der 

Geoinformationstechnologie
im Lande Nordrhein-Westfalen

(Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
Geoinformationstechnologie

– APO GeoInfoTech)
Vom 30. Mai 2011

Auf Grund der §§ 9 und 47 Absatz 1 Satz 1 des Berufs-
bildungsgesetzes vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931), 
zuletzt geändert durch Artikel 15 Absatz 90 des Gesetzes 
vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160), in Verbindung mit 
§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe c und Nummer 5 der 
Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem Berufs-
bildungsgesetz und die Angelegenheiten der Berufsbil-
dung im Rahmen der Handwerksordnung (HwO) vom 
5. September 2006 (GV. NRW. S. 446), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 31. August 2010 (GV. NRW. S. 513), 
wird nach Beschlussfassung durch den Berufsbildungs-
ausschuss Folgendes verordnet:

Inhaltsübersicht

Teil 1
Grundsätze zur Ausbildung

§ 1 Allgemeines

§ 2 Ausbildungsstätte

§ 3 Ausbildende, Ausbilder

§ 4 Durchführung der Ausbildung

§ 5 Verzeichnis der Ausbildungsverhältnisse

§ 6 Schriftlicher Ausbildungsnachweis (Berichtsheft)

Teil 2
Prüfungsausschüsse,

Ausschuss für gemeinsame Prüfungsaufgaben

§ 7 Errichtung, Zuständigkeit

§ 8 Zusammensetzung

§ 9 Berufung

§ 10 Abberufung, Erlöschen der Mitgliedschaft

§ 11 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung

§ 12  Aufgaben des Prüfungsausschusses und seines Vor-
sitzenden

§ 13  Aufgaben des Ausschusses für gemeinsame Prü-
fungsaufgaben

§ 14 Geschäftsführung

§ 15 Verschwiegenheit

Teil 3
Zwischenprüfung

§ 16 Prüfungstermin

§ 17 Anmeldung zur Prüfung

§ 18 Durchführung der Prüfung

§ 19 Feststellung des Ausbildungsstandes

§ 20 Prüfungsbescheinigung

Teil 4
Abschlussprüfung

Kapitel 1
Vorbereitung der Abschlussprüfung

§ 21 Prüfungstermine

§ 22 Anmeldung zur Prüfung

§ 23 Zulassungsvoraussetzungen

§ 24 Entscheidung über die Zulassung

Kapitel 2
Durchführung der Abschlussprüfung

§ 25 Prüfungsaufgaben

§ 26 Gliederung der Prüfung

§ 27 Leitung und Aufsicht

§ 28 Bewertung der Prüfungsarbeiten

§ 29 Bewertung der Prüfungsleistungen

§ 30 Festsetzung der Prüfungsergebnisse

§ 31 Mündliche Ergänzungsprüfung

§ 32 Beurkundung des Prüfungshergangs

§ 33 Prüfungszeugnis

§ 34 Nichtbestandene Prüfung

§ 35 Wiederholung einer nichtbestandenen Prüfung

Kapitel 3
Besonderheiten

§ 36 Berücksichtigung besonderer Belange

§ 37 Rücktritt, Nichtteilnahme

§ 38 Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße

Teil 5
Schlussbestimmungen

§ 39 Rechtsbehelfe

§ 40 Aufbewahrung der Prüfungsunterlagen

§ 41 Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelung

Teil 1
Grundsätze zur Ausbildung

§ 1 
Allgemeines

Soweit personenbezogene Bezeichnungen im Maskuli-
num stehen, wird diese Form verallgemeinernd verwen-
det und bezieht sich auf beide Geschlechter.

§ 2
Ausbildungsstätte

Zur Ausbildung von Vermessungstechnikern und Geoma-
tikern sind Ausbildungsstätten berechtigt, die die Vor-
aussetzungen nach § 27 Berufsbildungsgesetz erfüllen.

Als Ausbildungsstätten kommen insbesondere in 
Betracht:

die Bezirksregierungen,

die Kreise und kreisfreien Städte als Katasterbehörden,

der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen,

der Geologische Dienst Nordrhein-Westfalen – Landes-
betrieb –,

die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure,

Gemeinden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, 

Betriebe der Wirtschaft und der Freien Berufe.

§ 3
Ausbildende, Ausbilder 

Der Ausbildende ist für die ordnungsgemäße Ausbildung 
verantwortlich. Er kann die Leitung der Ausbildung 
einem Ausbildungsleiter übertragen und hat, falls erfor-
derlich, Ausbilder zu bestellen (§§ 28 bis 30 Berufsbil-
dungsgesetz).

§ 4
Durchführung der Ausbildung

(1) Die Ausbildung soll am 1. August beginnen.

(2) Zur Förderung der Ausbildung müssen fallorientierte 
und praxisbezogene Übungs- oder Aufsichtsarbeiten in den 
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verschiedenen Ausbildungsabschnitten gefertigt werden. 
Die Ergebnisse dieser Arbeiten sind zu dokumentieren und 
mit dem Auszubildenden zu besprechen. Die praktische 
Ausbildung ist durch theoretische Unterweisung in den 
Ausbildungsstätten zu begleiten und zu ergänzen.

(3) Vor Beendigung der Probezeit, vor der Anmeldung 
zur Abschlussprüfung und zum Schluss eines jeden Aus-
bildungsjahres ist über den Auszubildenden eine Ausbil-
dungsstandsbewertung nach dem Muster der Anlage 1 *) 
abzugeben, die sich auf die Leistungen, die Fähigkeiten 
und sein Verhalten erstreckt. Die Ausbildungsstandsbe-
wertungen sind zu den Personalakten zu nehmen.

(4) Im Übrigen gelten die §§ 20 bis 23 Berufsbildungsge-
setz.

§ 5
Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse

(1) Das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse 
führt die Bezirksregierung, in deren Bezirk die Ausbil-
dungsstätte liegt, als zuständige Stelle. Das Verzeichnis 
der Berufsausbildungsverhältnisse der Vermessungstech-
niker, Fachrichtung Bergvermessung, führt die Bezirksre-
gierung Arnsberg.

(2) Der zuständigen Bezirksregierung ist unverzüglich 
nach Vertragsschluss der Berufsausbildungsvertrag mit 
dem betrieblichen Ausbildungsplan vorzulegen.

§ 6
Schriftlicher Ausbildungsnachweis (Berichtsheft)

(1) Auszubildende führen ein Berichtsheft nach dem 
Muster der Anlage 2.

(2) Das Berichtsheft ist monatlich von dem Ausbilder zu 
unterzeichnen. Es ist vierteljährlich dem Leiter der Aus-
bildungsstätte oder dem bestellten Ausbildungsleiter 
vorzulegen, der die Richtigkeit bescheinigt.

Teil 2
Prüfungsausschüsse, Ausschuss für gemeinsame Prü-

fungsaufgaben

§ 7
Errichtung, Zuständigkeit

(1) Für die Abnahme der Prüfungen wird bei jeder 
Bezirksregierung ein Prüfungsausschuss gebildet.

(2) Zuständig ist der Prüfungsausschuss der Bezirksre-
gierung, in deren Bezirk die Ausbildungsstätte liegt. Für 
Prüfungen im Ausbildungsberuf Vermessungstechniker, 
Fachrichtung Bergvermessung, ist landesweit der Prü-
fungsausschuss bei der Bezirksregierung Arnsberg 
zuständig.

(3) Zur Gewährleistung gleicher Prüfungsanforderungen 
in den Prüfungsausschüssen wird im Geschäftsbereich 
des für Vermessungs- und Katasterwesen zuständigen 
Ministeriums ein Ausschuss für gemeinsame Prüfungs-
aufgaben errichtet.

§ 8
Zusammensetzung

(1) Die Prüfungsausschüsse und der Ausschuss für 
gemeinsame Prüfungsaufgaben bestehen aus je zehn Mit-
gliedern, von denen vier Mitglieder Beauftragte der 
Arbeitgeber, vier Mitglieder Beauftragte der Arbeitneh-
mer und zwei Mitglieder Lehrer dieser Bildungsgänge an 
berufsbildenden Schulen sind. Dabei sind die verschie-
denen Berufe nach § 2 ausreichend abzudecken.

(2) Der Ausschuss für gemeinsame Prüfungsaufgaben 
besteht aus Mitgliedern der Prüfungsausschüsse; jeder 
Prüfungsausschuss muss mit mindestens einem Mitglied 
vertreten sein.

*) Von einem Abdruck der Anlagen 1, 2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 – 5.3, 6.1 – 6.3 
im Gesetz- und Verordnungsblatt wurde abgesehen; die verbindlichen 
Anlagen sind nur in der elektronischen Version des entsprechenden Ge-
setz- und Verordnungsblattes des Landes Nordhrein-Westfalen (GV. 
NRW.) und in der Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (SGV. NRW.) veröffentlicht 
(https://recht.nrw.de). 

(3) Für jedes Mitglied sind ein oder mehrere stellvertre-
tende Mitglieder zu berufen.

§ 9
Berufung

(1) Die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder 
der Prüfungsausschüsse werden von der Bezirksregie-
rung auf fünf Jahre berufen.

(2) Die Mitglieder der Arbeitgeber werden im Benehmen 
mit den kommunalen Spitzenverbänden, den Berufsver-
tretungen der Öffentlich bestellten Vermessungsingeni-
eure und weiteren Berufsvertretungen mit berufspoliti-
scher Zwecksetzung berufen.

(3) Die Mitglieder der Arbeitnehmer werden auf Vor-
schlag der im Land Nordrhein-Westfalen bestehenden 
Gewerkschaften und selbständigen Vereinigungen von 
Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zweck-
setzung berufen.

(4) Die Mitglieder der Lehrerschaft sind im Einverneh-
men mit der Schulaufsichtsbehörde zu berufen.

(5) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des 
Ausschusses für gemeinsame Prüfungsaufgaben werden 
von dem für Vermessungs- und Katasterwesen zuständi-
gen Ministerium auf fünf Jahre berufen.

(6) Bei der Berufung müssen Mitglieder und stellv. Mit-
glieder des Prüfungsausschusses im Berufsleben stehen.

§ 10
Abberufung, Erlöschen der Mitgliedschaft

(1) Die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder 
der Prüfungsausschüsse und des Ausschusses für gemein-
same Prüfungsaufgaben können nach Anhören der an 
ihrer Berufung Beteiligten aus wichtigem Grund durch 
die berufende Stelle abberufen werden.

(2) Die Mitgliedschaft erlischt spätestens mit Vollendung 
des 70. Lebensjahres.

§ 11
Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung

(1) Jeder Prüfungsausschuss wählt aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden und dessen Vertretung. Der Vorsitzende und 
dessen Vertretung sollen nicht derselben Mitglieder-
gruppe angehören.

(2) Der Vorsitzende des Ausschusses für gemeinsame 
Prüfungsaufgaben und dessen Vertretung wird von dem 
für Vermessungs- und Katasterwesen zuständigen Minis-
terium berufen.

(3) Ein Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn min-
destens sieben Mitglieder anwesend sind. Er beschließt 
mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwe-
senden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Gleiches gilt für 
den Ausschuss für gemeinsame Prüfungsaufgaben.

(4) Der Prüfungsausschuss wird bei den auftragsbezoge-
nen Fachgesprächen gemäß §§ 7, 12 und 14 und mündli-
chen Ergänzungsprüfungen gemäß §§ 8, 13 und 15 der 
Verordnung über die Berufsausbildung in der Geoinfor-
mationstechnologie vom 30. Mai 2010 (BGBl. I S. 694), im 
Folgenden Ausbildungsordnung genannt, in paritätischer 
Besetzung mit mindestens drei Mitgliedern tätig. Absatz 
3 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 12
Aufgaben des Prüfungsausschusses

und seines Vorsitzenden

(1) Zu den Aufgaben des Prüfungsausschusses gehören 
insbesondere

1.  die Zulassung zur Prüfung in den Fällen des § 24 
Absatz 1 Satz 3,

2.  die Zulassung zur Prüfung in besonderen Fällen (§ 46 
Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 45 Berufsbil-
dungsgesetz),
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3.  die Genehmigung der im Rahmen der Prüfungsan-
meldung vorgelegten Aufgabenstellung des betriebli-
chen Auftrags,

4.  die Erarbeitung und Unterbreitung von Vorschlägen 
für das Prüfungsstück gemäß § 7 Absatz 5 Nummer 2 
der Ausbildungsordnung,  

5.  die Abnahme, Bewertung und Festsetzung aller Prü-
fungsleistungen und

6.  die Entscheidung in den Fällen der §§ 37 und 38.

(2) Der Vorsitzende ist für die ordnungsgemäße Vorberei-
tung und Durchführung der Prüfung verantwortlich und 
leitet die Sitzung des Prüfungsausschusses.

§ 13
Aufgaben des Ausschusses

für gemeinsame Prüfungsaufgaben

(1) Der Ausschuss für gemeinsame Prüfungsaufgaben 
erstellt für die Abnahme der Abschlussprüfung für die 
Ausbildungsberufe in der Geoinformationstechnologie 
schriftliche Prüfungsaufgaben und setzt die Prüfungster-
mine fest. Das Gleiche gilt sinngemäß für die Zwischen-
prüfung.

(2) Der Ausschuss erstellt Kriterienkataloge für die von 
den Ausbildungsstätten zu erstellenden Aufgabenvor-
schläge in den Prüfungsbereichen Geodatenprozesse der 
Geomatiker und vermessungstechnische Prozesse der 
Vermessungstechniker.

(3) Zur Wahrung gleichmäßiger Bewertungsmaßstäbe 
führt der Ausschuss statistische Vergleiche über die 
Bewertung der Prüfungsleistungen bei den einzelnen 
Prüfungsausschüssen durch und berät erforderlichenfalls 
die Ergebnisse mit den Vorsitzenden der Prüfungsaus-
schüsse.

§ 14
Geschäftsführung

Die Geschäftsführung des Prüfungsausschusses obliegt 
der zuständigen Bezirksregierung. Die Geschäftsführung 
des Ausschusses für gemeinsame Prüfungsaufgaben wird 
einer Bezirksregierung von dem für Vermessungs- und 
Katasterwesen zuständigen Ministerium zugewiesen. Es 
sind Sitzungsprotokolle zu führen.

§ 15
Verschwiegenheit

Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Prü-
fungsausschusses haben über alle Prüfungsvorgänge 
gegenüber Dritten Verschwiegenheit zu wahren; dies gilt 
nicht gegenüber dem Berufsbildungsausschuss. Ausnah-
men bedürfen der Einwilligung der zuständigen Bezirks-
regierung.

Teil 3
Zwischenprüfung 

§ 16
Prüfungstermin

Die Prüfung fi ndet nach Abschluss des ersten Ausbildungs-
jahres statt. Sie soll bis zum 30. November beendet sein.

§ 17
Anmeldung zur Prüfung

(1) Die Ausbildungsstätte meldet den Auszubildenden 
mindestens zwei Monate vor Prüfungsbeginn bei der für 
sie zuständigen Bezirksregierung zur Prüfung an. Mit der 
Anmeldung sind Name, Anschrift, Geburtsdatum und 
Geburtsort des Auszubildenden, ggf. Name und Anschrift 
des gesetzlichen Vertreters, Beginn und voraussichtliches 
Ende des Ausbildungsverhältnisses sowie die Anschrift 
der Berufsschule anzugeben. Der Anmeldung ist eine 
Ausbildungsstandsbewertung der Ausbildungsstätte über 
die Leistungen und das Verhalten des Auszubildenden 
während des ersten Ausbildungsjahres (Anlage 1) und 
ggf. eine Kopie der Bescheinigung nach § 32 Jugendar-
beitsschutzgesetz beizufügen.

(2) Die zuständige Bezirksregierung prüft, ob alle zur 
Zwischenprüfung anstehenden Auszubildenden ange-
meldet sind. Sie veranlasst, dass fehlende Anmeldungen 
nachgeholt werden. Abschließend teilt sie dem Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses mit, wer an der Zwischen-
prüfung teilnimmt.

§ 18
Durchführung der Prüfung

(1) Für die Durchführung der Zwischenprüfung gelten 
die §§ 6 und 11 Ausbildungsordnung und sinngemäß die 
§§ 25 und 27 dieser Verordnung.

(2) Die Prüfung ist nicht öffentlich. Eine mündliche Prü-
fung fi ndet nicht statt.

§ 19
Feststellung des Ausbildungsstandes

Die Prüfungsarbeit ist vom Prüfungsausschuss zu beur-
teilen und der Ausbildungsstätte mit Beurteilung zuzu-
senden. Die Ausbildungsstätte hat die Prüfungsarbeit 
mit dem Auszubildenden zu besprechen und das Ergeb-
nis des Gesprächs zu dokumentieren.

§ 20
Prüfungsbescheinigung

Über die Teilnahme an der Prüfung ist eine Bescheini-
gung nach dem Muster der Anlage 3 auszustellen. Sie ist 
vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unter-
schreiben und mit dem Dienstsiegel der Bezirksregierung 
zu versehen, bei der der Prüfungsausschuss eingerichtet 
ist. Der Auszubildende, dessen gesetzlicher Vertreter, die 
Ausbildungsstätte und die Berufsschule werden über das 
Ergebnis der Zwischenprüfung durch die Bezirksregie-
rung unterrichtet. Eine Zweitschrift verbleibt bei der 
zuständigen Bezirksregierung, bis die Abschlussprüfung 
bestanden oder endgültig nicht bestanden ist.

Teil 4 
Abschlussprüfung 

Kapitel 1
Vorbereitung der Abschlussprüfung

§ 21
Prüfungstermine

Die Abschlussprüfungen fi nden jährlich zweimal statt. 
Sie sollen bis zum 31. Januar bzw. 31. Juli beendet sein.

§ 22
Anmeldung zur Prüfung

(1) Die Ausbildungsstätte meldet den Auszubildenden mit 
dessen Zustimmung mindestens vier Monate vor dem Prü-
fungstermin bei der für sie zuständigen Bezirksregierung  
zur Prüfung an. Diese prüft, ob alle zur Abschlussprüfung 
anstehenden Auszubildenden angemeldet sind. Sie veran-
lasst, dass fehlende Anmeldungen nachgeholt werden. 
Abschließend teilt sie dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses mit, wer an der Abschlussprüfung teilnimmt.

(2) Der Anmeldung sind beizufügen:

1.  die Bescheinigung über die Teilnahme an der Zwi-
schenprüfung,

2.  der schriftliche Ausbildungsnachweis nach Anlage 2,
3.  das letzte Berufsschulzeugnis,
4.  ggf. weitere Ausbildungs- und Tätigkeitsnachweise,
5.  ein tabellarischer Lebenslauf,
6.  eine abschließende Ausbildungsstandsbewertung der 

Ausbildungsstätte über die Leistungen und das Ver-
halten des Auszubildenden während der Ausbildungs-
zeit nach Anlage 1 und

7.  die an die Gegebenheiten der Ausbildungsstätte ange-
passte Aufgabenstellung für den Prüfungsbereich 
Geodatenprozesse bzw. Vermessungstechnische Pro-
zesse (betrieblicher Auftrag).
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Dies gilt auch im Falle des § 45 Absatz 1 Berufsbildungs-
gesetz.

(3) In den Fällen des § 45 Absatz 2 und 3 Berufsbil-
dungsgesetz sind der Anmeldung beizufügen:

1.  Tätigkeitsnachweise oder glaubhafte Darlegung über 
den Erwerb von Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähig-
keiten (berufl iche Handlungsfähigkeit),

2.  das letzte Zeugnis der zuletzt besuchten Schule,

3.  ggf. weitere Ausbildungs- und Tätigkeitsnachweise,

4.  ein tabellarischer Lebenslauf,

5.  ggf. eine gutachtliche Stellungnahme der Stätte, bei 
der der Prüfungsbewerber tätig ist, über die Leistun-
gen und das Verhalten und

6.  der Vorschlag einer Ausbildungsstätte zur Durchfüh-
rung des betrieblichen Auftrags. 

(4) Bei Wiederholungsprüfungen sind den in Absatz 2 
bzw. 3 genannten Unterlagen Angaben über die aner-
kannten Prüfungsbereiche beizufügen.

§ 23
Zulassungsvoraussetzungen

(1) Zur Abschlussprüfung ist zuzulassen,

1.  wer die Ausbildungszeit zurückgelegt hat oder wessen 
Ausbildungszeit nicht später als zwei Monate nach 
dem Prüfungstermin endet,

2.  wessen Berufsausbildungsverhältnis in das Verzeich-
nis der Berufsausbildungsverhältnisse eingetragen 
oder aus einem Grund nicht eingetragen ist, den 
weder die Auszubildenden noch deren gesetzliche Ver-
treter zu vertreten haben,

3.  wer an der Zwischenprüfung teilgenommen sowie das 
vorgeschriebene Berichtsheft geführt hat und

4.  wenn der betriebliche Auftrag durch den Prüfungs-
ausschuss genehmigt worden ist.

(2) Für die Zulassungsvoraussetzungen in besonderen 
Fällen gilt § 45 Berufsbildungsgesetz.

§ 24
Entscheidung über die Zulassung

(1) Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet die 
nach § 5 Absatz 1 zuständige Bezirksregierung. Ihre 
Entscheidung teilt sie dem Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses mit. Hält sie die Voraussetzungen für die 
Zulassung für nicht gegeben, entscheidet der Prüfungs-
ausschuss. § 46 Absatz 2 Berufsbildungsgesetz bleibt 
unberührt.

(2) Die Bezirksregierung teilt der Ausbildungsstätte und 
dem Prüfungsbewerber die Entscheidung über die Prü-
fungszulassung spätestens vier Wochen vor dem Prü-
fungstermin mit.

Kapitel 2
Durchführung der Abschlussprüfung

§ 25
Prüfungsaufgaben

(1) Die vom Ausschuss für gemeinsame Prüfungsaufga-
ben erarbeiteten und zusammengestellten Prüfungsauf-
gaben werden dem jeweiligen Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses in versiegeltem Umschlag übersandt.

(2) Die vom Prüfungsausschuss genehmigte Aufgaben-
stellung für den betrieblichen Auftrag ist dem Ausbil-
dungsleiter rechtzeitig zuzusenden.

§ 26
Gliederung der Prüfung

Die Gliederung der Abschlussprüfung richtet sich je 
nach Ausbildungsberuf nach den §§ 7, 12 oder 14 der 
Ausbildungsordnung.

§ 27
Leitung und Aufsicht

(1) Der Prüfungsausschuss nimmt unter Leitung des Vor-
sitzenden die Prüfung ab.

(2) Der Vorsitzende regelt die Aufsicht, die sicherstellen 
soll, dass der Prüfl ing die Arbeiten selbständig und nur 
mit den zugelassenen Arbeits- und Hilfsmitteln ausführt. 
Über die für die Prüfung wesentlichen Tatbestände ist 
ein Prüfungsprotokoll nach den Mustern der Anlagen 4.1 
bzw. 4.2 zu fertigen und von der Aufsicht zu unterzeich-
nen.

(3) Zur Durchführung der Prüfung ist Mitgliedern und 
stellvertretenden Mitgliedern des Prüfungsausschusses 
das Betreten der Ausbildungsstätte zu gestatten.

(4) Die Prüfl inge haben sich auf Verlangen des Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses oder der Aufsicht über ihre 
Person auszuweisen. Sie sind vor Beginn der Prüfung 
über den Prüfungsablauf, die zur Verfügung stehende 
Zeit, die erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel, die Folgen 
von Täuschungshandlungen und Ordnungsverstößen, 
Rücktritt und Nichtteilnahme zu belehren.

(5) Die Aufsicht sendet die Prüfungsarbeiten und die 
Protokolle in verschlossenem Umschlag an den Vorsit-
zenden des jeweils zuständigen Prüfungsausschusses 
oder an das von ihm benannte prüfende Mitglied.

(6) Die Prüfung ist nicht öffentlich. Beauftragte der Aus-
bildungsstätten und Mitglieder des Berufsbildungsaus-
schusses können bei der mündlichen Ergänzungsprüfung 
(§ 8 Absatz 3, §13 Absatz 3 sowie § 15 Absatz 4 der Aus-
bildungsordnung) als Gäste anwesend sein. Bei Beratun-
gen des Prüfungsausschusses in diesen Fällen dürfen nur 
dessen Mitglieder zugegen sein.

§ 28
Bewertung der Prüfungsarbeiten

(1) Die Ergebnisse der schriftlichen Prüfungsaufgaben 
sind von zwei Prüfern aus dem Kreis der Mitglieder und 
der stellvertretenden Mitglieder des Prüfungsausschusses 
zu beurteilen und mit den in § 29 festgesetzten ganzzah-
ligen Punkten zu bewerten.

(2) Die übrigen Prüfungsbereiche sind ebenfalls mit den 
in § 29 festgesetzten ganzzahligen Punkten zu bewerten.

(3) Hat ein Prüfl ing eine Arbeit ohne ausreichende Ent-
schuldigung nicht abgeliefert, so wird die Arbeit mit 0 
Punkten bewertet.

§ 29
Bewertung der Prüfungsleistungen

(1) Die einzelnen Prüfungsleistungen und das Gesamter-
gebnis der Prüfung sind wie folgt zu bewerten:

sehr gut
eine den Anforderungen in besonderem Maße entspre-
chende Leistung
= 100 – 92 Punkte

gut
eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung
=  91 – 81 Punkte

befriedigend
eine im allgemeinen den Anforderungen entsprechende 
Leistung
=  80 – 67 Punkte

ausreichend
eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Gan-
zen den Anforderungen noch entspricht
=  66 – 50 Punkte

mangelhaft
eine den Anforderungen nicht entsprechende Leistung, 
die jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grund-
kenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer 
Zeit behoben werden könnten
=  49 – 30 Punkte
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ungenügend
eine den Anforderungen nicht entsprechende Leistung, 
bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, 
dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben wer-
den könnten 
=  29 – 0 Punkte.

(2) Für die Feststellung des Gesamtergebnisses und des 
Bestehens der Prüfung sind die Absätze 1 und 2 der §§ 8, 
13 und 15 der Ausbildungsordnung anzuhalten.

§ 30
Festsetzung der Prüfungsergebnisse

(1) Der Prüfungsausschuss stellt die endgültigen Noten 
und Punkte sowie die Gesamtnote in einer Sitzung fest.

(2) Werden Einzelbewertungen rechnerisch zu Gesamt-
bewertungen zusammengefasst, sind Bruchteile von 
Punkten jeweils auf volle Punkte aufzurunden.

(3) Im Übrigen gelten die Absätze 2 und 3 des § 39 
Berufsbildungsgesetz.

(4) Der Prüfungsausschuss entscheidet ferner über 
Anträge gemäß § 8 Absatz 3, §13 Absatz 3 sowie § 15 
Absatz 4 der Ausbildungsordnung.

(5) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses gibt das 
Ergebnis der Prüfung dem Prüfl ing bekannt. Mit der 
Bekanntgabe einer erfolgreich abgeschlossenen Prüfung 
endet das Ausbildungsverhältnis (§ 21 Absatz 2 Berufs-
bildungsgesetz).

§ 31
Mündliche Ergänzungsprüfung

(1) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses leitet die 
mündliche Ergänzungsprüfung.

(2) Im Übrigen gelten § 8 Absatz 3, §13 Absatz 3 sowie 
§ 15 Absatz 4 der Ausbildungsordnung.

§ 32
Beurkundung des Prüfungshergangs

Über die Prüfung ist eine Niederschrift nach dem Muster 
der Anlage 5 zu fertigen. Die Niederschrift ist vom Vor-
sitzenden und von den an der Festsetzung der Bewertung 
beteiligten Mitgliedern des Prüfungsausschusses zu 
unterschreiben.

§ 33
Prüfungszeugnis

(1) Nach bestandener Prüfung ist ein Prüfungszeugnis 
nach dem Muster der Anlage 6 auszustellen. Das Zeugnis 
ist von dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu 
unterschreiben und mit dem Siegel der jeweiligen 
Bezirksregierung zu versehen.

(2) Der Ausbildungsstätte wird das Ergebnis der 
Abschlussprüfung des Auszubildenden übermittelt.

(3) Im Übrigen gilt § 37 Absatz 3 Berufsbildungsgesetz.

§ 34
Nichtbestandene Prüfung

(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhalten die Auszubil-
denden durch den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
einen schriftlichen Bescheid. Darin ist auch anzugeben, 
welche Prüfungsbereiche anerkannt werden.

(2) Die Ausbildungsstätte wird über das Ergebnis der 
nichtbestandenen Prüfung unterrichtet und berät danach 
den Auszubildenden.

§ 35
Wiederholung einer nichtbestandenen Prüfung

(1) Zu wiederholen sind ausschließlich die mit schlechter 
als „ausreichend“ bewerteten Prüfungsbereiche.

(2) Die Prüfung kann insgesamt nur zweimal, frühestens 
zum nächsten Prüfungstermin, wiederholt werden.

Kapitel 3
Besonderheiten

§ 36
Berücksichtigung besonderer Belange

Sofern Schwerbehinderte oder Schwerbehinderten 
gleichgestellte Personen an der Prüfung teilnehmen, sind 
deren besonderen Belange bei der Prüfung zu berück-
sichtigen. Die Art der Behinderung oder Beeinträchti-
gung ist mit der Anmeldung zur Prüfung nachzuweisen. 
Die Entscheidung trifft die zuständige Bezirksregierung; 
dabei dürfen die fachlichen Anforderungen nicht gerin-
ger bemessen werden.

§ 37
Rücktritt, Nichtteilnahme

(1) Der Prüfungsbewerber kann vor Beginn der Prüfung 
oder einzelner Bereiche durch schriftliche Erklärung 
gegenüber der Bezirksregierung von der Prüfung zurück-
treten. In diesem Fall gilt die Prüfung als nicht abgelegt.

(2) Wer durch Krankheit oder andere nicht selbst zu ver-
tretende Umstände gehindert ist, die Gesamtprüfung 
oder einzelne Prüfungsbereiche abzulegen, hat dies in 
geeigneter Form nachzuweisen. Bei Erkrankungen kann 
die Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses verlangt 
werden, in dem der Arzt den Nachweis der „Prüfungsun-
fähigkeit“ bescheinigen und begründen muss. Über das 
weitere Verfahren entscheidet der Prüfungsausschuss im 
Einvernehmen mit der Bezirksregierung.

(3) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prüfung oder 
nimmt der Prüfl ing an der Prüfung nicht teil, ohne dass 
ein wichtiger Grund vorliegt, so wird die Prüfung mit 
0 Punkten bewertet. Die Feststellung trifft der Prüfungs-
ausschuss.

§ 38
Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße

(1) Wer das Ergebnis der Prüfung durch Täuschung zu 
beeinfl ussen versucht, erheblich gegen die Ordnung ver-
stößt oder sich bei den Prüfungsarbeiten anderer als der 
zugelassenen Hilfsmittel bedient hat, kann von dem Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses von der weiteren 
Prüfung vorläufi g ausgeschlossen werden. Über den end-
gültigen Ausschluss entscheidet der Prüfungsausschuss. 
Der Prüfungsausschuss kann nach der Schwere der Ver-
fehlung die Wiederholung einzelner oder mehrerer Prü-
fungsbereiche anordnen oder die Prüfung für nicht 
bestanden erklären.

(2) Während der Anfertigung der Prüfungsarbeiten fest-
gestellte Verstöße hat die Aufsicht in dem  Prüfungspro-
tokoll zu vermerken. In schwerwiegenden Fällen ist 
sofort fernmündlich der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses zu verständigen. Über das weitere Verfahren 
entscheidet der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, 
Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden.

(3) Hat der Prüfl ing bei der Prüfung getäuscht und wird 
diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses 
bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die 
Prüfung für nicht bestanden erklären, jedoch nur inner-
halb einer Frist von einem Jahr nach Bekanntwerden.

(4) Vor Entscheidungen des Prüfungsausschusses nach 
den Absätzen 1 bis 3 ist der Prüfl ing zu hören.

Teil 5
Schlussbestimmungen

§ 39
Rechtsbehelfe

Beschwerende Entscheidungen im Prüfungsverfahren 
sind bei ihrer schriftlichen Bekanntgabe mit einer Beleh-
rung über den Rechtsbehelf zu versehen.

§ 40
Aufbewahrung der Prüfungsunterlagen

(1) Die Prüfungsarbeiten der Abschlussprüfung sind 
zwei Jahre, die Niederschriften nach § 32 sind zehn Jahre 
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bei der Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses aufzu-
bewahren.

(2) Die übrigen zur Prüfung vorgelegten Unterlagen sind 
der Ausbildungsstätte zurückzugeben.

(3) Dem Auszubildenden oder dessen gesetzlichem Ver-
treter ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe des 
Prüfungsergebnisses auf Antrag Einsicht in die Prü-
fungsarbeiten und die Prüfungsniederschrift zu gewäh-
ren.

§ 41
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelung

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft und tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2016 
außer Kraft.

(2) Wurde das Ausbildungsverhältnis vor dem 1. August 
2010 begonnen und nachfolgend nicht auf diese Verord-
nung umgestellt, richtet sich die Ausbildung und Prü-
fung nach der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Ver-
messungstechniker vom 16. Juli 1996 (GV. NRW. S. 330), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 6. März 2008 
(GV. NRW. S. 469).

(3) Abschlussprüfungen bzw. Wiederholungsprüfungen 
nach den bisherigen Ausbildungs- und Prüfungsvor-
schriften sind letztmalig zum Wintertermin 2015 mög-
lich.

Der Minister
für Inneres und Kommunales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ralf  J ä g e r

– GV. NRW. 2011 S. 280

223
Verordnung

zur Änderung der Verordnung
über die Bildung von 

regierungsbezirksübergreifenden Schuleinzugsbe-
reichen für Bezirksfachklassen

des Bildungsgangs Berufsschule an Berufskollegs
Vom 31. Mai 2011

Auf Grund des § 84 Absatz 3 Schulgesetz NRW vom 15. 
Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 5. April 2011 (GV. NRW. S. 205), wird verord-
net:

Artikel 1

Die Anlage zu der Verordnung über die Bildung von 
regierungsbezirksübergreifenden Schuleinzugsbereichen 
für Bezirksfachklassen des Bildungsgangs Berufsschule 
an Berufskollegs vom 14. Juli 2005 (GV. NRW. S. 677), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 21. Juni 2010 
(GV. NRW. S. 380), wird wie folgt geändert:

1.  Die Regelung für den Ausbildungsberuf „Fachkraft 
für Veranstaltungstechnik“ wird aufgehoben.

2.  Nach der Regelung für den Ausbildungsberuf 
„Gebäudereiniger/Gebäudereinigerin“ wird folgende 
Regelung aufgenommen:

 Spalte „Ausbildungsberuf“:  „Geomatiker/Geo-
matikerin“

 Spalte „Schule“:   „Heinrich-Hertz-
Europakolleg der 
Bundesstadt Bonn“

 Spalte „Schuleinzugsbereich“:  „Land Nordrhein-
Westfalen“

 Spalte „Bemerkungen“:  „ab zweitem Ausbil-
dungsjahr“.

3.  In der Regelung für den Ausbildungsberuf „Kachel-
ofen- und Luftheizungsbauer/Kachelofen- und Luft-

heizungsbauerin“ erhält die Angabe in der Spalte 
„Ausbildungsberuf“ folgende Fassung:

  „Ofen- und Luftheizungsbauer/Ofen- und Lufthei-
zungsbauerin“;

  gleichzeitig wird diese Regelung nach der Regelung 
für den Ausbildungsberuf „Oberfl ächenbeschichter/
Oberfl ächenbeschichterin“ einsortiert.

4.  In der Regelung für den Ausbildungsberuf „Klemp-
ner/Klempnerin“ erhält die Angabe in der Spalte 
„Schule“ folgende Fassung:

  „Max-Born-Berufskolleg des Kreises Recklinghausen, 
Recklinghausen“.

5.  In der Regelung für den Ausbildungsberuf „Maß-
schneider/Maßschneiderin; Modeschneider/Mode-
schneiderin“ erhalten die Angaben in drei Spalten 
folgende Fassung:

 Spalte „Ausbildungsberuf“:  „Maßschneider/Maß-
schneiderin; Ände-
rungsschneider/
Änderungsschneide-
rin“

 Spalte „Schule“:   „Elly-Heuss-Knapp-
Schule, Berufskolleg 
der Stadt Düssel-
dorf“

 Spalte „Schuleinzugsbereich“:  „Regierungsbezirke 
Arnsberg, Düssel-
dorf“.

6.  Die Regelung für den Ausbildungsberuf „Mechaniker/
Mechanikerin für Reifen- und Vulkanisationstechnik“ 
am Hans-Schwier-Berufskolleg der Stadt Gelsenkir-
chen wird aufgehoben.

7.  Die Regelung für den Ausbildungsberuf „Mechatroni-
ker/Mechatronikerin für Kältetechnik“ wird aufgeho-
ben.

8.  In der Regelung für den Ausbildungsberuf „Orthopä-
diemechaniker und Bandagist/Orthopädiemechanike-
rin und Bandagistin“ erhält die Angabe in der Spalte 
„Schule“ folgende Fassung:

  „Max-Born-Berufskolleg des Kreises Recklinghausen, 
Recklinghausen“.

9.  Die vier Regelungen für den Ausbildungsberuf „Pfer-
dewirt/Pferdewirtin“ werden aufgehoben.

10.  In der Regelung für den Ausbildungsberuf „Produkti-
onstechnologe/Produktionstechnologin“ erhält die 
Angabe in der Spalte „Bemerkungen“ folgende Fas-
sung:

 „ab zweitem Ausbildungsjahr“.

11.  In der Regelung für den Ausbildungsberuf „Schilder- 
und Lichtreklamehersteller/Schilder- und Lichtrekla-
meherstellerin“ erhalten die Angaben in zwei Spalten 
folgende Fassung:

 Spalte „Schule“:   „Berufskolleg Ost 
der Stadt Essen“

 Spalte „Schuleinzugsbereich“:  „Regierungsbezirke 
Düsseldorf, Münster“.

12.  Nach der Regelung für den Ausbildungsberuf „Schil-
der- und Lichtreklamehersteller/Schilder- und Licht-
reklameherstellerin“ wird folgende Regelung aufge-
nommen:

 Spalte „Ausbildungsberuf“:  „Schilder- und Licht-
reklamehersteller/
Schilder- und Licht-
reklameherstellerin“

 Spalte „Schule“:   „Fritz-Henßler-
Berufskolleg der 
Stadt Dortmund“

 Spalte „Schuleinzugsbereich“:  „Regierungsbezirke 
Arnsberg, Detmold“

 Spalte „Bemerkungen“:  ((keine Angabe)).

13.  Die Regelung für den Ausbildungsberuf „Vergolder/
Vergolderin“ wird aufgehoben.
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14.  In der Regelung für den Ausbildungsberuf „Werkfeu-
erwehrmann/Werkfeuerwehrfrau“ erhält die Angabe 
in der Spalte „Schule“ folgende Fassung:

  „Max-Born-Berufskolleg des Kreises Recklinghausen, 
Recklinghausen“.

Artikel 2

Die Verordnung tritt am 1. August 2011 in Kraft.

Düsseldorf, den 31. Mai 2011

Die Ministerin
für Schule und Weiterbildung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Sylvia  L ö h r m a n n

– GV. NRW. 2011 S. 285

2030
Verordnung 

zur Änderung der Verordnung zur Bestimmung der 
Ämter auf Probe gemäß § 22 LBG bei den Hoch-

schulen
Vom 25. Mai 2011

Auf Grund des § 22 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 7 
Nummer 3 des Landesbeamtengesetzes vom 21. April 
2009 (GV. NRW. S. 224), geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 10. November 2009 (GV. NRW. S. 570), wird 
verordnet:

Artikel 1

In § 2 Satz 2 der Verordnung zur Bestimmung der Ämter 
auf Probe gemäß § 22 LBG bei den Hochschulen vom 
19. Januar 2007 (GV. NRW. S. 90 ), geändert durch Artikel 
29 der Verordnung vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW. 
S. 837), wird die Jahreszahl „2011“ durch die Jahreszahl 
„2016“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 25. Mai 2011

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Svenja  S c h u l z e

– GV. NRW. 2011 S. 286

221
Verordnung zur Änderung der Verordnung 

über die Fachbereiche und Abteilungen
der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung 

Nordrhein-Westfalen in Gelsenkirchen
Vom 3. Mai 2011

Auf Grund des § 12 Absatz 1 des Fachhochschulgesetzes 
öffentlicher Dienst vom 29. Mai 1984 (GV. NRW. S. 303), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
16. November 2010 (GV. NRW. S. 600), wird im Einver-
nehmen mit dem für Wissenschaft zuständigen Ministe-
rium verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über die Fachbereiche und Abteilungen 
der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nord-
rhein-Westfalen in Gelsenkirchen vom 6. September 1984 
(GV. NRW. S. 614), zuletzt geändert durch die Verordnung 

vom 12. März 2009 (GV. NRW. S. 178), wird wie folgt 
geändert:

§ 1 erhält folgende Fassung:

„§ 1 
Fachbereiche

Die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung gliedert 
sich in die Fachbereiche Allgemeine Verwaltung/Renten-
versicherung und Polizei.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 3. Mai 2011

Der Minister
für Inneres und Kommunales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ralf  J ä g e r

– GV. NRW. 2011 S. 286

764
Satzung

der NRW.BANK
Vom 16. Juni 2011

Die Gewährträgerversammlung der NRW.BANK hat am 
16. Juni 2011 gemäß § 7 Absatz 1 Buchstabe a des Geset-
zes über die NRW.BANK vom 16. März 2004 (GV. NRW. 
S. 126), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 772), folgende Fas-
sung der Satzung der NRW.BANK mit Wirkung vom 17. 
Juni 2011 beschlossen:

Satzung der NRW.Bank 

§ 1
Name, Rechtsform, Sitz

1.   Die NRW.BANK ist ein Kreditinstitut in der Rechts-
form einer Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie besitzt 
Rechtsfähigkeit kraft Gesetzes.

2.   Die NRW.BANK hat ihren Sitz in Düsseldorf und 
Münster. Sie kann Niederlassungen errichten.

3.   Die NRW.BANK führt ein Siegel mit den Worten in 
der Inschrift „NRW.BANK Düsseldorf/Münster“.

§ 2
Gewährträger, Haftung

1.   Gewährträger der NRW.BANK ist das Land Nord-
rhein-Westfalen.

2.   Der Gewährträger stellt sicher, dass die NRW.BANK 
ihre Aufgaben erfüllen kann (Anstaltslast).

3.   Der Gewährträger haftet für die Verbindlichkeiten der 
NRW.BANK, wenn eine Befriedigung aus dem Vermö-
gen der NRW.BANK nicht zu erlangen ist. Der 
Gewährträger haftet unmittelbar für die von der Bank 
aufgenommenen Darlehen und begebenen Schuldver-
schreibungen, die als Festgeschäfte ausgestalteten 
Termingeschäfte, die Rechte aus Optionen und andere 
Kredite an die NRW.BANK sowie für Kredite, soweit 
sie von der Bank ausdrücklich gewährleistet werden.

§ 3
Stammkapital

1.   Die NRW.BANK ist mit einem Stammkapital von 
17000000000 Euro ausgestattet. Am Stammkapital ist 
ausschließlich der Gewährträger beteiligt.

2.   Die NRW.BANK kann juristische Personen des öffent-
lichen Rechts als Gewährträger unter Beteiligung am 
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Stammkapital – auch länderübergreifend – aufneh-
men. Die Beteiligungen der nordrhein-westfälischen 
Gewährträger am Stammkapital müssen insgesamt 
mindestens 51 Prozent betragen.

3.   Die NRW.BANK kann Vermögenseinlagen stiller 
Gesellschafter aufnehmen. Als stille Gesellschafter 
sind die Gewährträger der NRW.BANK und Kreditin-
stitute in der Rechtsform einer juristischen Person des 
öffentlichen Rechts zugelassen.

§ 4
Ausgeschiedene Gewährträger

Ausgeschiedene Gewährträger haften für Verbindlich-
keiten der NRW.BANK fort, die im Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens ihres Ausscheidens begründet waren. Die 
Verpfl ichtungen aus Artikel 1 § 11 des Gesetzes zur Neu-
regelung der Rechtsverhältnisse der öffentlich-recht-
lichen Kreditinstitute in Nordrhein-Westfalen vom 2. Juli 
2002 (GV. NRW. S. 284) bestehen für einen ausgeschiede-
nen Gewährträger fort.

§ 5
Förderauftrag, Geschäfte

1.   Die NRW.BANK hat den staatlichen Auftrag, das 
Land und seine kommunalen Körperschaften bei der 
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben, insbesondere 
in den Bereichen der Struktur-, Wirtschafts-, Sozial- 
und Wohnraumpolitik, zu unterstützen und dabei 
 Fördermaßnahmen im Einklang mit den Beihilfe-
vorschriften der Europäischen Gemeinschaft durch-
zuführen und zu verwalten. Hierbei orientiert sie sich 
am Prinzip der Nachhaltigkeit.

2.   Zur Erfüllung ihres Auftrags wird die NRW.BANK in 
folgenden Förderbereichen tätig:

 a)  Sicherung und Verbesserung der mittelständischen 
Struktur der Wirtschaft, insbesondere durch 
Finanzierungen für Existenzgründungen und -fes-
tigungen,

 b)  im Rahmen der staatlichen sozialen Wohnraumför-
derung,

 c) Bereitstellung von Risikokapital,

 d) bauliche Entwicklung der Städte und Gemeinden,

 e) Infrastrukturmaßnahmen,

 f)  Maßnahmen in der Land- und Forstwirtschaft und 
im ländlichen Raum,

 g) Umweltschutzmaßnahmen,

 h) Technologie-/Innovationsmaßnahmen,

 i) Maßnahmen rein sozialer Art,

 j) Maßnahmen kultureller und wissenschaftlicher Art.

  Die Einzelheiten bezüglich der Aufgaben im Rahmen 
der staatlichen sozialen Wohnraumförderung gemäß 
Satz 1 Buchstabe b sind im Gesetz zur Förderung und 
Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-
Westfalen (WFNG NRW) und den förderrechtlichen 
Vorgaben des Landes geregelt. Die Einzelheiten 
bezüglich der anderen Förderbereiche ergeben sich 
aus den Förderrichtlinien.

3.   Die NRW.BANK kann im Rahmen ihres Auftrags auch 
Darlehen und andere Finanzierungsformen an Ge-
bietskörperschaften und öffentlich-rechtliche Zweck-
verbände gewähren und sich an Finanzierungen der 
Europäischen Investitionsbank, der Entwicklungs-
bank des Europarats oder vergleichbaren Finanzie-
rungsinstituten von Projekten im Gemeinschaftsinte-
resse beteiligen.

4.   Die NRW.BANK kann zur Erfüllung ihres Auftrags 
alle banküblichen Finanzierungsinstrumente einset-
zen, insbesondere Darlehen und Kredite gewähren, 
Bürgschaften und Gewährleistungen übernehmen 
sowie Beteiligungen eingehen. Sie ist im Rahmen der 
ihr zugewiesenen Aufgaben berechtigt, sich an Unter-
nehmen in der Rechtsform einer juristischen Person 
des öffentlichen Rechts mit oder ohne Übernahme 
einer Gewährträgerstellung zu beteiligen. Bei der 

Gewährung von Darlehen und Krediten werden in der 
Regel nach dem Durchleitungsprinzip oder im Wege 
der Konsortialfi nanzierung Kreditinstitute einge-
schaltet. Im Verhältnis zu anderen Kreditinstituten 
beachtet die NRW.BANK das Diskriminierungsver-
bot.

5.   Zur Erfüllung ihrer Aufgaben darf die NRW.BANK 
die Geschäfte und Dienstleistungen betreiben, die mit 
der Erfüllung ihrer Aufgaben in direktem Zusammen-
hang stehen. In diesem Rahmen darf sie insbesondere 
das Treasury Management und Geschäfte zur Risiko-
steuerung betreiben, nachrangiges Haftkapital auf-
nehmen, Genussrechte, öffentliche Pfandbriefe, Kom-
munalobligationen und sonstige Schuldverschreibun-
gen begeben, Finanzinstrumente anschaffen und 
veräußern sowie Forderungen an- und verkaufen. Der 
Effektenhandel, das Einlagengeschäft und das Giro-
geschäft sind der NRW.BANK nur für eigene Rech-
nung und nur insoweit gestattet, als sie mit der Erfül-
lung ihrer Aufgaben in direktem Zusammenhang ste-
hen.

6.   Tätigkeiten der NRW.BANK, die nicht unter die in 
den Absätzen 1 bis 5 genannten Bereiche fallen oder 
die dort jeweils aufgeführten Bedingungen nicht 
erfüllen, sind spätestens nach dem 18. Juli 2005 von 
rechtlich selbstständigen Unternehmen ohne öffent-
liche Unterstützung durchzuführen, an denen die 
NRW.BANK mehrheitlich beteiligt sein darf. Refi nan-
zierungsmittel, Gewährleistungen und andere Leis-
tungen der NRW.BANK an solche Unternehmen sowie 
Leistungen solcher Unternehmen an die NRW.BANK 
sind marktgerecht zu vergüten. Die Gewährträger der 
NRW.BANK am 18. Juli 2005 haften für die Erfüllung 
sämtlicher zu diesem Zeitpunkt bestehenden Verbind-
lichkeiten der NRW.BANK aus Tätigkeiten im Sinne 
des Satzes 1. Für Verbindlichkeiten dieser Art, die bis 
zum 18. Juli 2001 vereinbart waren, gilt dies zeitlich 
unbegrenzt, für danach bis zum 18. Juli 2005 verein-
barte Verbindlichkeiten dieser Art nur, wenn deren 
Laufzeit nicht über den 31. Dezember 2015 hinaus-
geht. Die Gewährträger werden ihren Verpfl ichtungen 
aus der Gewährträgerhaftung gegenüber den Gläubi-
gern der bis zum 18. Juli 2005 vereinbarten Verbind-
lichkeiten dieser Art umgehend nachkommen, sobald 
sie bei deren Fälligkeit ordnungsgemäß und schrift-
lich festgestellt haben, dass die Gläubiger dieser Ver-
bindlichkeiten aus dem Vermögen des jeweiligen Ins-
tituts nicht befriedigt werden können. Verpfl ichtungen 
der NRW.BANK dieser Art auf Grund eigener 
Gewährträgerhaftung oder vergleichbarer Haftungs-
zusage sind vereinbart und fällig im Sinne der Sätze 3 
bis 5 in dem gleichen Zeitpunkt wie die durch eine 
solche Haftung gesicherte Verbindlichkeit. Mehrere 
Gewährträger haften als Gesamtschuldner, im Innen-
verhältnis entsprechend ihren Kapitalanteilen.

7.   Die Geschäfte der NRW.BANK sind nach kaufmänni-
schen Grundsätzen unter Berücksichtigung des 
Gemeinwohls zu führen. Die Erzielung von Gewinn 
ist nicht Hauptzweck des Geschäftsbetriebes.

§ 6
Deckung der Schuldverschreibungen

Die im Umlauf befi ndlichen oder neu auszugebenden 
Pfandbriefe und sonstigen Schuldverschreibungen der 
NRW.BANK, die unter das Pfandbriefgesetz vom 22. Mai 
2005 (BGBl. I S. 1373) fallen, müssen den Vorschriften 
dieses Gesetzes entsprechend gedeckt sein.

§ 7
Organe

1.  Organe der NRW.BANK sind

 a) die Gewährträgerversammlung,

 b) der Verwaltungsrat,

 c) der Vorstand.

2.  Die Mitglieder der Organe haben über vertrauliche 
Angaben und Geheimnisse der Bank, namentlich 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch 
ihre Tätigkeit in den Organen der Bank bekannt 
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geworden sind, Stillschweigen zu bewahren. Diese 
Pfl icht bleibt auch nach dem Ausscheiden aus dem 
Organ bestehen. 

  Die Genehmigung, abweichend von Satz 1 Erklärun-
gen abzugeben oder in gerichtlichen oder außer-
gerichtlichen Verfahren auszusagen, erteilt den Mit-
gliedern der Gewährträgerversammlung, des Verwal-
tungsrats und des Vorstands die Vorsitzende oder der 
Vorsitzende des Verwaltungsrats, der Vorsitzenden 
oder dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats die tur-
nusmäßig nachfolgende Verwaltungsratsvorsitzende 
oder der turnusmäßig nachfolgende Verwaltungsrats-
vorsitzende. Die Befugnis des Vorstands, die im Rah-
men seiner Geschäftsführung üblichen und notwendi-
gen Erklärungen im Interesse der Bank abzugeben, 
bleibt unberührt.

3.   Die Organmitglieder dürfen an der Beratung und 
Beschlussfassung über Angelegenheiten nicht teilneh-
men, deren Entscheidung ihnen selbst, ihnen nahe 
stehenden Unternehmen oder Personen oder diesen 
nahe stehenden Unternehmen oder einer von ihnen 
kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person oder 
eines Unternehmens einen unmittelbaren Vorteil oder 
Nachteil bringen kann, oder wenn sie aus anderen 
Gründen befangen sind. Satz 1 gilt nicht, wenn die 
Mitwirkung von Organmitgliedern bei der Beschluss-
fassung nach bundesaufsichtsrechtlichen Bestimmun-
gen erforderlich ist.

Vertreter des Gewährträgers gelten bei Entscheidungen 
über Organkredite an den Gewährträger im Verhältnis zu 
diesem nicht als befangen.

Bei Zweifeln, ob Befangenheit vorliegt, entscheidet das 
Organ unter Ausschluss des Betroffenen.

§ 8

Zusammensetzung und Beschlüsse der 
Gewährträgerversammlung

1.   Die Gewährträgerversammlung setzt sich zusammen 
aus:

 a)  dem für Finanzen zuständigen Mitglied der Lan-
desregierung Nordrhein-Westfalen,

 b)  dem für Wirtschaft zuständigen Mitglied der Lan-
desregierung Nordrhein-Westfalen,

 c)  dem für das Wohnungswesen zuständigen Mitglied 
der Landesregierung Nordrhein-Westfalen,

 d)  acht weiteren Mitgliedern, die von dem Gewähr-
träger entsandt werden.

  Die in Buchstabe d genannten Mitglieder dürfen nicht 
zugleich Mitglieder des Verwaltungsrats sein. 

2.   Zu Mitgliedern der Gewährträgerversammlung sollen 
nur Personen berufen werden, die besondere wirt-
schaftliche Erfahrung und Sachkunde besitzen und 
geeignet sind, die NRW.BANK zu fördern. Mitglieder 
der Gewährträgerversammlung dürfen nicht Inhabe-
rin oder Inhaber oder haftende Teilhaberin oder haf-
tender Teilhaber, Leiterin oder Leiter oder Mitglieder 
des Vorstands von Kreditinstituten oder deren Ange-
stellte sein.

3.   Vorsitzende oder Vorsitzender und stellvertretende 
Vorsitzende der Gewährträgerversammlung sind die 
Mitglieder gemäß Absatz 1 Buchstabe a bis c. Der 
oder die Vorsitzende wird im Verhinderungsfall durch 
ein Mitglied der Gewährträgerversammlung gemäß 
Absatz 1 Buchstabe a bis c vertreten.

4.   Das Stimmrecht in der Gewährträgerversammlung 
bestimmt sich nach den Anteilen am Stammkapital. 
Soweit die NRW.BANK eigene Anteile hält, steht ihr 
daraus ein Stimmrecht nicht zu.

5.   Das Stimmrecht des Gewährträgers wird einheitlich 
durch eine der Vertreterinnen oder einen der Vertreter 
aus dem Kreis der Mitglieder im Sinne von § 8 
Absatz 1 Buchstabe d ausgeübt.

§ 9
Sitzungen der Gewährträgerversammlung

1.   Die Gewährträgerversammlung ist von ihrer Vorsit-
zenden oder ihrem Vorsitzenden einzuberufen, wenn 
es der Gewährträger, der Verwaltungsrat oder der Vor-
stand unter Angabe der Verhandlungsgegenstände 
beantragt. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende leitet 
die Gewährträgerversammlung.

2.   Die Gewährträgerversammlung soll schriftlich unter 
Angabe der Verhandlungsgegenstände mit einer Frist 
von vier Wochen einberufen werden. In dringenden 
Fällen kann die Frist abgekürzt und mündlich, fern-
mündlich, durch Telefax oder im Wege der elektroni-
schen Nachrichtenübermittlung (E-Mail) eingeladen 
werden. Die Einberufung wird gleichzeitig dem Vor-
stand bekannt gegeben.

3.   Zu jedem Verhandlungsgegenstand nach § 10 Num-
mer 1 bis 7 und 11 haben der Verwaltungsrat oder der 
Vorstand Vorschläge zur Beschlussfassung zu unter-
breiten. Diese Vorschläge sind der Gewährträgerver-
sammlung mit der Einladung bekannt zu machen. Die 
Befugnis der Gewährträgerversammlung, im Einzel-
fall eine Beschlussfassung zu den vorgenannten Ver-
handlungsgegenständen ohne Beschlussvorschlag des 
Verwaltungsrats oder des Vorstands vorzunehmen, 
bleibt unberührt.

4.   Der Vorstand der NRW.BANK nimmt an den Sitzun-
gen der Gewährträgerversammlung teil.

5.   Die Gewährträgerversammlung gibt sich eine Ge-
schäftsordnung.

§ 10
Aufgaben der Gewährträgerversammlung

Die Gewährträgerversammlung beschließt über

 1.   die Änderung der Satzung sowie die Aufl ösung der 
NRW.BANK.

 2.  alle Eigenmittelmaßnahmen nach dem KWG,

 3.   die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwen-
dung des Bilanzgewinnes und die Deckung eines Bi-
lanzverlustes,

 4.   die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats 
und des Vorstands,

 5.   die Bestellung des Abschlussprüfers bzw. der Prüfe-
rin im Einvernehmen mit dem Landesrechnungshof 
sowie des Prüfers für die Prüfung der Meldepfl ichten 
und Verhaltensregeln nach den Vorschriften des Wert-
papierhandelsgesetzes,

 6.  die Bestellung von Prüfern in besonderen Fällen,

 7.   Maßnahmen nach § 3 Absatz 3 und § 5 Absatz 4 
Satz 2,

 8.   die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder der 
Gewährträgerversammlung, für die Mitglieder des 
Verwaltungsrats, seiner Ausschüsse und der Beiräte,

 9.   die Grundsätze der Geschäfts-, Förder- und Risiko-
politik,

10.   die Zustimmung zum Erwerb und zur Veräußerung 
von Beteiligungen und zu Kapitalmaßnahmen bei 
Beteiligungen, sofern die Beteiligungsmaßnahme 
nach Maßgabe einer von der Gewährträgerversamm-
lung zu treffenden Regelung nicht von geringerer 
Bedeutung ist; letzteres gilt nicht für die Beteiligung 
an der WestLB AG,

11.   die Zustimmung zum Abschluss der Vereinbarung 
gemäß § 7 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe k des NRW.
BANK G zwischen dem für das Wohnungswesen zu-
ständige Ministerium und der NRW.BANK.

§ 11
Zustimmungsvorbehalt der Gewährträgerversammlung

Die Stimmrechte der NRW.BANK in der Hauptversamm-
lung der WestLB AG dürfen von der NRW.BANK in ihrer 
Eigenschaft als Aktionärin der WestLB AG nur ausgeübt 
werden, wenn zuvor die Gewährträgerversammlung der 
NRW.BANK hierzu ihre Zustimmung erteilt hat. 
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§ 12
Zusammensetzung des Verwaltungsrats

1.   Der Verwaltungsrat setzt sich zusammen aus 15 Mit-
gliedern und zwar

 a)  dem für Finanzen zuständigen Mitglied der Lan-
desregierung Nordrhein-Westfalen,

 b)  dem für Wirtschaft zuständigen Mitglied der Lan-
desregierung Nordrhein-Westfalen,

 c)   dem für das Wohnungswesen zuständigen Mitglied 
der Landesregierung Nordrhein-Westfalen,

 d)  sieben weiteren Mitgliedern, die von dem Gewähr-
träger entsandt werden. 

   Nimmt ein Mitglied der Landesregierung mehrere 
der in a bis c genannten Zuständigkeiten wahr 
und können deshalb die in a, b oder c genannten 
Mitgliedschaften im Verwaltungsrat der Bank 
nicht einzeln wahrgenommen werden, so ist die 
Landesregierung berechtigt, jeweils ein zusätzli-
ches Mitglied nach Buchstabe d in den Verwal-
tungsrat zu entsenden,

 e)  weiteren Mitgliedern als Vertreterinnen oder Ver-
tretern der Beschäftigten. Die Zahl der Mitglieder 
als Vertreter der Beschäftigten beträgt die Hälfte 
der Zahl der Mitglieder nach Buchstabe a bis d. 
Diese werden von der Belegschaft unmittelbar 
gewählt. Die Wahlvorschläge sollen die Besonder-
heiten der Zusammensetzung der Belegschaft 
berücksichtigen. Vorschlagsberechtigt für die Ver-
treterinnen oder Vertreter der Beschäftigten sind 
der Personalrat oder mindestens 100 Wahlberech-
tigte. Die Wahl ist eine Personenwahl. Im Übrigen 
sind das Landespersonalvertretungsgesetz und die 
dazu erlassene Wahlordnung in den jeweils gülti-
gen Fassungen entsprechend anzuwenden.

2.   Die Mitglieder des Verwaltungsrats gemäß Absatz 1 
Buchstabe a bis c sind befugt, sich im Verwaltungsrat 
und seinen Ausschüssen außer im Vorsitz durch eine 
ständige Vertreterin oder einen ständigen Vertreter 
vertreten zu lassen. Sie sind berechtigt, diese Vertrete-
rin oder diesen Vertreter zu den Sitzungen hinzuzu-
ziehen. Für die Mitglieder des Verwaltungsrats gilt § 8 
Absatz 2 und 3 entsprechend.

§ 13
Mitgliedschaft im Verwaltungsrat

1.   Die Amtszeit der Mitglieder gemäß § 12 Absatz 1 
Buchstabe d und e beträgt fünf Jahre. Nach Ablauf 
der Amtszeit üben sie ihre Tätigkeit bis zum Zusam-
mentritt des neuen Verwaltungsrats weiter aus.

2.  Die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat erlischt

 a)  bei einem Mitglied gemäß § 12 Absatz 1 Buchstabe 
d mit seiner Abberufung durch die entsendende 
Stelle, die jederzeit möglich ist,

 b)  bei einem Mitglied gemäß § 12 Absatz 1 Buch-
stabe e mit Beendigung seines Arbeitsverhältnisses 
bei der NRW.BANK. §§ 25 und 26 des Landesper-
sonalvertretungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 3. Dezember 1974 (GV. NRW. 
S. 1514), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 21. April 2009 (GV. NRW. S. 224), fi n-
den im Übrigen entsprechende Anwendung,

3.   Scheidet ein Mitglied gemäß § 12 Absatz 1 Buchstabe 
d vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem Verwaltungsrat 
aus, so ist für den Rest der Amtszeit ein neues Mit-
glied zu entsenden. Die Nachfolge eines vorzeitig aus-
geschiedenen Mitgliedes gemäß § 12 Absatz 1 Buch-
stabe e regelt sich entsprechend § 28 Absatz 2 des 
Landespersonalvertretungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 3. Dezember 1974 (GV. 
NRW. S. 1514), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 21. April 2009 (GV. NRW. S. 224).

§ 14
Sitzungen des Verwaltungsrats

1.   Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung der Vorsitzen-
den oder des Vorsitzenden der Gewährträgerversamm-

lung zusammen, so oft es die Lage der Geschäfte 
erfordert. Er muss einberufen werden auf Verlangen 
der Aufsichtsbehörde, einer der stellvertretenden Vor-
sitzenden oder eines der stellvertretenden Vorsitzen-
den, des Vorstands oder sofern mindestens ein Drittel 
der Mitglieder es unter Angabe des Verhandlungsge-
genstandes beantragen. Die Vorsitzende oder der Vor-
sitzende der Gewährträgerversammlung leitet die Sit-
zungen des Verwaltungsrats als dessen Vorsitzende 
oder dessen Vorsitzender.

2.   Die Einladung hat schriftlich unter Mitteilung der 
Tagesordnung zu erfolgen; sie soll den Mitgliedern in 
der Regel spätestens zwei Wochen vor der Sitzung 
zugehen. In dringenden Fällen kann die Frist abge-
kürzt und mündlich, fernmündlich, durch Telefax 
oder im Wege der elektronischen Nachrichtenüber-
mittlung (E-Mail) eingeladen werden.

3.   Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Vor-
sitzende oder der Vorsitzende oder eine der Stellver-
treterinnen oder einer der Stellvertreter sowie min-
destens die Hälfte der Stimmberechtigten anwesend 
sind. Mitglieder, die im Einzelfall durch Telefon- oder 
Videokonferenzen oder durch sonstige elektronische 
Kommunikationsmedien zugeschaltet und so in der 
Lage sind, dem Verlauf der Sitzung zu folgen, gelten 
als anwesend und erschienen.

4.   Ist der Verwaltungsrat nicht beschlussfähig, so kann 
binnen zwei Wochen mit einer Frist von fünf Arbeits-
tagen zur Erledigung der gleichen Tagesordnung eine 
neue Sitzung einberufen werden. Der Verwaltungsrat 
ist in dieser Sitzung ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Auf diese 
Folge ist bei Einberufung der zweiten Sitzung hinzu-
weisen.

5.   Die Beschlussfassung erfolgt mit der Mehrheit der 
Stimmen der anwesenden Mitglieder.

6.   In eiligen Fällen kann die oder der Vorsitzende auf 
Vorschlag des Vorstands einzelne Verhandlungsgegen-
stände ohne Sitzung zur Beschlussfassung stellen 
(Umlaufverfahren). Die Beschlussfassung im Wege des 
Umlaufverfahrens ist zulässig, wenn nicht innerhalb 
von fünf Arbeitstagen die oder der Vorsitzende, eine 
stellvertretende Vorsitzende oder ein stellvertretender 
Vorsitzender oder mindestens ein Drittel der Mitglie-
der mündliche Beratung der Angelegenheit verlangen. 
Die Beschlussfassung im Umlaufverfahren erfolgt mit 
der Mehrheit der Stimmen der Mitglieder. Die Stimm-
abgabe kann schriftlich, per Fax oder per E-Mail 
erfolgen.

7.   Der Vorstand nimmt an den Sitzungen des Verwal-
tungsrats teil. Der Verwaltungsrat kann auch ohne 
den Vorstand tagen.

8.  Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

§ 15
Zuständigkeit des Verwaltungsrats

1.   Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung 
des Vorstands der NRW.BANK.

2.  Der Verwaltungsrat ist insbesondere zuständig für

 a)  die Vorschläge zur Beschlussfassung der Gewähr-
trägerversammlung gemäß § 9 Absatz 3,

 b)  die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmit-
gliedern sowie die Bestimmung eines Vorstands-
mitglieds zur Vorsitzenden oder zum Vorsitzenden 
des Vorstands und eines weiteren Vorstandsmit-
glieds zur stellvertretenden Vorsitzenden oder zum 
stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands oder 
weiterer Vorstandsmitglieder zu stellvertretenden 
Vorstandsvorsitzenden,

 c)  den Abschluss, die Änderung und die Kündigung 
der Anstellungsverträge mit den Vorstandsmitglie-
dern sowie die Festsetzung deren Jahresabschluss-
vergütung,

 d)  die Grundsätze für die Anstellung und die Gewäh-
rung von Ruhegehaltsansprüchen der Angestell-
ten,
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 e)  die Richtlinien für die nach der Dienstvereinba-
rung zu gewährenden Leistungen,

 f)  die Bezeichnung der Geschäftsarten in seiner 
Geschäftsordnung, die über Absatz 3 hinaus der 
Zustimmung des Verwaltungsrats bedürfen,

 g)  Richtlinien für die Bankgeschäfte in Übereinstim-
mung mit den von der Gewährträgerversammlung 
festgelegten Grundsätzen der Geschäfts-, Förder- 
und Risikopolitik,

 h)  die Richtlinien zum gesellschaftlichen Engagement 
sowie anderen Leistungen,

 i)  den Erlass von Geschäftsordnungen für den Ver-
waltungsrat, für die von ihm gebildeten Aus-
schüsse und für die Beiräte sowie für die Zustim-
mung zum Erlass einer Geschäftsordnung für den 
Vorstand.

3.   Der Vorstand bedarf der Zustimmung des Verwal-
tungsrats für 

 a)  die Errichtung von bankeigenen Neubauten sowie 
den Erwerb und die Veräußerung von Grundstü-
cken, sofern sie nicht zur Vermeidung von Verlus-
ten freihändig oder im Zwangsversteigerungsver-
fahren erworben werden oder sofern nicht der 
Verkehrswert der Grundstücke einen vom Verwal-
tungsrat festzulegenden Betrag unterschreitet,

 b)  die Errichtung und Aufl ösung von Niederlassun-
gen.

§ 16
Präsidialausschuss

1.   Der Verwaltungsrat bildet einen Präsidialausschuss. 
Er besteht aus folgenden Mitgliedern:

 a)  den Mitgliedern des Verwaltungsrats gemäß § 12 
Absatz 1 Buchstabe a bis c, darunter die Vorsit-
zende oder der Vorsitzende des Verwaltungsrats als 
Vorsitzende oder Vorsitzender des Präsidialaus-
schusses,

 b)  einem Mitglied, das von den Vertreterinnen oder 
den Vertretern der Beschäftigten gemäß § 12 
Absatz 1 Buchstabe e aus ihrem Kreis gewählt 
wird.

2.   Der Präsidialausschuss bereitet die Sitzung des Ver-
waltungsrats vor und beschließt über die ihm vom 
Verwaltungsrat übertragenen Aufgaben.

3.   Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Vorstands 
und die Stellvertreterin oder Stellvertreterinnen oder 
der Stellvertreter oder die Stellvertreter in diesem 
Amt nehmen an den Sitzungen des Präsidialausschus-
ses teil.

§ 17
Prüfungsausschuss

1.   Der Verwaltungsrat bildet aus dem Kreis der Mitglie-
der einen Prüfungsausschuss.

2.   Der Prüfungsausschuss besteht aus neun Mitgliedern. 
Hiervon entsendet das Land Nordrhein-Westfalen sie-
ben Mitglieder.

  Die weiteren Mitglieder als Vertreterinnen oder Ver-
treter der Beschäftigten werden von den Vertreterin-
nen oder den Vertretern der Beschäftigten gemäß § 12 
Absatz 1 Buchstabe e aus ihrem Kreis gewählt.

3.   Der Prüfungsausschuss wählt aus seiner Mitte die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden und die stellvertre-
tende Vorsitzende oder den stellvertretenden Vorsit-
zenden.

4.   Der Prüfungsausschuss tritt mindestens einmal jähr-
lich und bei Bedarf zusammen. 

  Er hat insbesondere das Ergebnis der Prüfung des 
Jahresabschlusses durch den Abschlussprüfer zu 
beraten und kann jeden Geschäftsvorgang überprü-
fen. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, ihm bestimmte 
Prüfungsaufgaben zuzuweisen. Der Prüfungsaus-
schuss hat das Recht, Sachverständige hinzuzuzie-
hen.

5.   Der Vorstand nimmt an den Sitzungen des Prüfungs-
ausschusses teil. Die Regelung des § 14 Absatz 7 
Satz 2 gilt entsprechend.

§ 18
Risikoausschuss

1.   Der Verwaltungsrat bildet aus dem Kreis der Mitglie-
der einen Risikoausschuss.

2.   Der Risikoausschuss besteht aus neun Mitgliedern. 
Hiervon entsenden das Land Nordrhein-Westfalen 
sieben Mitglieder. Die weiteren Mitglieder als Vertre-
terinnen oder Vertreter der Beschäftigten werden von 
den Vertreterinnen oder den Vertretern der Beschäftig-
ten gemäß § 12 Absatz 1 Buchstabe e aus ihrem Kreis 
gewählt.

3.   Der Risikoausschuss wählt aus seiner Mitte die Vorsit-
zende oder den Vorsitzenden und die stellvertretende 
Vorsitzende oder den stellvertretenden Vorsitzenden.

4.   Der Risikoausschuss überwacht die Geschäftsführung 
des Vorstands im Hinblick auf die Risikoarten. Er 
erörtert mit dem Vorstand die Grundsätze der Risiko-
politik sowie die Risikostrategie und nimmt die Risi-
koberichterstattung entgegen. Der Risikoausschuss 
trifft die nach dem Gesetz über das Kreditwesen 
durch das Aufsichtsorgan zu treffenden Kreditent-
scheidungen. Er ist zudem über Kredite, die über vom 
Verwaltungsrat festgelegte Merkmale verfügen, zu 
unterrichten. Weitere Einzelheiten regelt die 
Geschäftsordnung des Risikoausschusses.

5.   Der Risikoausschuss tritt quartalsweise und darüber 
hinaus bei Bedarf zusammen.

6.   Der Vorstand nimmt an den Sitzungen des Risikoaus-
schusses teil. Die Regelung des § 14 Absatz 7 Satz 2 
gilt entsprechend.

§ 19
Förderausschuss

1.   Der Verwaltungsrat bildet aus dem Kreis seiner Mit-
glieder einen Förderausschuss.

2.   Förderausschuss besteht aus neun Mitgliedern. Hier-
von entsenden das Land Nordrhein-Westfalen sieben. 
Die weiteren Mitglieder als Vertreterinnen oder Ver-
treter der Beschäftigten werden von den Vertreterin-
nen oder den Vertretern der Beschäftigten gemäß § 12 
Absatz 1 Buchstabe e aus ihrem Kreis gewählt.

3.   Förderausschuss wählt aus seiner Mitte die Vorsit-
zende oder den Vorsitzenden und die stellvertretende 
Vorsitzende oder den stellvertretenden Vorsitzenden.

4.   Förderausschuss erörtert mit dem Vorstand die 
Grundsätze der Förderpolitik einschließlich der Auf-
teilung der Förderleistung auf die unterschiedlichen 
Förderbereiche sowie die Förderberichterstattung. 
Einzelheiten regelt die Geschäftsordnung des Förder-
ausschusses.

5.   Förderausschuss tritt quartalsweise und darüber hin-
aus bei Bedarf zusammen.

6.   Vorstand nimmt an den Sitzungen des Förderaus-
schusses teil. Die Regelung des § 14 Absatz 7  Satz 2 
gilt entsprechend.

§ 20
Sonstige Ausschüsse des Verwaltungsrats

1.   Verwaltungsrat kann aus dem Kreis seiner Mitglieder 
sonstige Ausschüsse bilden.

2.   Zusammensetzung und Zuständigkeit der Ausschüsse 
werden durch Geschäftsordnungen geregelt.

3.   Der Vorstand nimmt an den Sitzungen der sonstigen 
Ausschüsse teil.

§ 21
Beirat für Wohnraumförderung

1.  Der Beirat für Wohnraumförderung besteht aus 

 a)  dem für das Wohnungswesen zuständigen Mitglied 
der Landesregierung als vorsitzendem Mitglied,
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 b) je einer Vertretung

  aa) des für Finanzen zuständigen Ministeriums,
  bb) des für Wirtschaft zuständigen Ministeriums,
  cc) des für Soziales zuständigen Ministeriums,

 c) neun Mitgliedern des Landtages,

 d)  drei Vertreterinnen oder Vertretern der Wohnungs-
wirtschaft,

 e) je eine Vertreterin oder einem Vertreter

  aa)  der kreisfreien Städte,
  bb)  der Kreise,
  cc)  der kreisangehörigen Städte,
  dd)  der übrigen kreisangehörigen Gemeinden,

 f)  einer Vertreterin oder einem Vertreter der Mieter-
seite.

2.   Die Vorsitzende oder der Vorsitzende ist befugt, eine 
Bedienstete oder einen Bediensteten des Ministeriums 
zu ihrem oder seinem ständigen Vertreter zu bestim-
men.

3.   Die Mitglieder zu Absatz 1 Buchstabe c werden vom 
Landtag für die Dauer der Wahlperiode nach dem 
Verhältniswahlsystem gewählt, das der Landtag bei 
der Wahl seiner Ausschüsse anwendet. Die Mitglieder 
zu Absatz 1 Buchstabe d bis f werden durch das für 
das Wohnungswesen zuständige Ministerium des Lan-
des Nordrhein-Westfalen auf Vorschlag der im Land 
ansässigen Spitzenorganisationenberufen. Die Amts-
zeit dieser Mitglieder richtet sich ebenfalls nach der 
Dauer der Wahlperiode des Landtags. 

4.   Der Beirat für Wohnraumförderung ist von seiner Vor-
sitzenden oder seinem Vorsitzenden bei Bedarf sowie 
dann einzuberufen, wenn die Aufsichtsbehörde, der 
Vorstand oder mindestens vier Mitglieder des Beirats 
für Wohnraumförderung die Befassung mit einem 
bestimmten Verhandlungsgegenstand beantragen. 
Beschlussfassungen des Beirats für Wohnraumförde-
rung erfolgen mit einfacher Mehrheit.

5.   Der Verwaltungsrat gibt dem Beirat für Wohnraum-
förderung eine Geschäftsordnung.

6.   An den Sitzungen nehmen das zuständige Vorstands-
mitglied sowie die Leitung der für die Wohnraumför-
derung verantwortlichen Organisationseinheit der 
Bank teil.

7.   Die Mitglieder des Beirats für Wohnraumförderung 
sind nach Maßgabe des § 7 Absatz 2 zur Verschwie-
genheit verpfl ichtet.

§ 22
Zuständigkeit des Beirats für Wohnraumförderung

1.   Der Beirat für Wohnraumförderung berät die Gre-
mien der NRW.BANK bei der Wohnraumförderung. Er 
hat dabei insbesondere über das Produktportfolio 
Wohnraumförderung und die Berichterstattung hier-
über zu beraten. 

2.   Der Beirat für Wohnraumförderung kann vom Vor-
stand jederzeit Auskunft über das Produktportfolio 
Wohnraumförderung verlangen. In besonderen Fällen 
kann er im Rahmen seiner Aufgaben Sachverständige 
hinzuziehen.

§ 23
Beirat der NRW.BANK

1.   Zur sachverständigen Beratung der NRW.BANK bei 
der Wahrnehmung ihrer Geschäfte und zur Förderung 
des Kontaktes mit der Wirtschaft, der öffentlichen 
Verwaltung, der Kreditwirtschaft und der Wissen-
schaft kann der Beirat der NRW.BANK gebildet wer-
den. Die Mitglieder des Beirats werden durch die 
Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsidenten des 
Landes Nordrhein-Westfalen bestellt und abberufen. 
Der Verwaltungsrat hat hierzu ein Vorschlagsrecht.

2.   Den Vorsitz im Beirat der NRW.BANK führt das für 
Wirtschaft zuständige Mitglied der Landesregierung 
des Landes Nordrhein-Westfalen. 

3.   Der Beirat ist mindestens einmal im Jahr von der Vor-
sitzenden oder von dem Vorsitzenden einzuberufen.

4.  Die Mitglieder des Beirats der NRW.BANK sind ent-
sprechend § 7 Absatz 2 zur Verschwiegenheit ver-
pfl ichtet.

§ 24
Vorstand

1.  Der Vorstand führt die Geschäfte der NRW.BANK.

2.   Er besteht aus der erforderlichen Anzahl von Vor-
standsmitgliedern, die von dem Verwaltungsrat 
bestellt werden. Der Verwaltungsrat kann stellvertre-
tende Vorstandsmitglieder bestellen; die stellvertre-
tenden Mitglieder haben die gleichen Rechte und 
Pfl ichten wie die Vorstandsmitglieder.

3.   Die Mitglieder des Vorstands werden mit Zustimmung 
der staatlichen Aufsicht auf die Dauer von höchstens 
fünf Jahren bestellt. Eine wiederholte Bestellung für 
jeweils höchstens fünf Jahre ist zulässig. Über die 
Wiederbestellung von Mitgliedern des Vorstands ist 
frühestens zwölf und spätestens sechs Monate vor 
Ablauf der jeweiligen Bestellungsperiode zu beschlie-
ßen. Die Sätze 1 bis 3 gelten für stellvertretende Vor-
standsmitglieder entsprechend. 

4.   Der Verwaltungsrat kann die Bestellung zum Vor-
standsmitglied oder zum stellvertretenden Vorstands-
mitglied widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vor-
liegt. Ein solcher Grund ist namentlich grobe 
Pfl ichtverletzung, Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen 
Geschäftsführung oder eine nachhaltige und erhebli-
che Störung des Vertrauensverhältnisses. Der Wider-
ruf ist wirksam, bis seine Unwirksamkeit rechtskräf-
tig festgestellt ist.

5.   Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. Über 
die Geschäftsverteilung innerhalb des Vorstands ent-
scheidet die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Vor-
stands. 

6.   Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Vorstands 
unterrichtet die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des 
Verwaltungsrats und dessen bzw. deren Stell-
vertreterin(nen) oder Stellvertreter über wichtige Vor-
kommnisse. Der Vorstand erteilt der Vorsitzenden oder 
dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats, dessen bzw. 
deren Stellvertreterin(nen) oder Stellvertreter und 
dem Verwaltungsrat jederzeit die gewünschten Aus-
künfte.

§ 25
Vertretungs- und Zeichnungsbefugnis

1.   Die NRW.BANK wird gerichtlich und außergericht-
lich durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein 
Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einer Proku-
ristin oder einem Prokuristen vertreten. Für den lau-
fenden Geschäftsverkehr kann der Vorstand eine 
andere Regelung treffen. Die Zeichnungsbefugnisse 
werden durch bankübliche Unterschriftenverzeich-
nisse bekannt gemacht.

2.   Urkunden, die den Vorschriften des Absatzes 1 ent-
sprechen, sind für die NRW.BANK ohne Rücksicht auf 
die Einhaltung sonstiger satzungsmäßiger Vorschrif-
ten im Einzelfall rechtsverbindlich. Die von der NRW.
BANK ausgestellten und mit Siegel der NRW.BANK 
versehenen sowie die von der Wfa ausgestellten und 
mit Siegel der Wfa versehenen Urkunden sind öffent-
liche Urkunden.

§ 26
Jahresabschluss und Geschäftsbericht

1.  Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

2.   Die Aufstellung, Prüfung und Offenlegung des Jahres-
abschlusses sowie des Lageberichts richten sich nach 
den geltenden Vorschriften.

3.   Die NRW.BANK veröffentlicht jährlich einen Ge-
schäftsbericht.
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§ 27
Gewinnverteilung

1.   Von dem bei Abschluss des Geschäftsjahres sich erge-
benden Jahresüberschuss wird ein Teilbetrag von 
mindestens 10 Prozent den Rücklagen überwiesen. 

2.   Aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2009 
erfolgt die Verwendung des Jahresüberschusses der 
Wfa entsprechend den Regelungen des § 4 Satz 1 des 
Wfa-Aufl ösungsgesetzes. Der dann noch verbleibende 
Jahresüberschuss der Wfa ist bei Aufstellung des Jah-
resabschlusses dem Landeswohnungsbauvermögen 
zuzuführen und geht damit zum 1. Januar 2010 in das 
Stammkapital der NRW.BANK im Sinne des § 3 über.

  Aus dem Jahresüberschuss der ab dem 1. Januar 2010 
endenden Geschäftsjahre der NRW.BANK, der nach 
Einstellung in die Rücklagen gemäß Absatz 1 verbleibt, 
sind jeweils auf Anforderung des Landes unmittelbar 
an den Bund nach dem 31. Dezember 2010 ausschließ-
lich die im auf das jeweilige Geschäftsjahr folgenden 
Jahr fällig werdenden Zinsbeträge zu zahlen, die das 
Land aufgrund der Inanspruchnahme von Darlehen 
des Bundes zur Förderung des Wohnungsbaues und der 
Modernisierung (Finanzhilfen gemäß Artikel 104 a 
Absatz 4 Grundgesetz in der bis zum 31. August 2006 
geltenden Fassung) zu leisten hat.

3.   Über die Verwendung des verbleibenden Bilanzgewin-
nes der NRW.BANK entscheidet die Gewährträger-
versammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrats.

§ 28
Auflösung der NRW.BANK

Im Falle der Aufl ösung der NRW.BANK ist die Liquida-
tion einzuleiten. Das nach beendeter Liquidation ver-
bleibende Vermögen fällt dem Gewährträger zu.

§ 29
Aufsichtsbehörde

1.   Die staatliche Aufsicht über die NRW.BANK führt 
das für den Bereich Inneres  zuständige Ministerium 
des Landes Nordrhein-Westfalen. Die staatliche Auf-
sicht im Rahmen der staatlichen sozialen Wohnraum-
förderung wird im Einvernehmen mit dem für das 
Wohnungswesen zuständigen Ministerium ausgeübt. 

2.   Für die in § 3 Absatz 2 und 3, § 5 Absatz 4 Satz 2, § 10 
Nummern 1, 2 und 10, sowie § 15 Nummer 2 Buch-
stabe b in Verbindung mit § 24 Absatz 3 bezeichneten 
Maßnahmen ist im Einzelfall eine Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde erforderlich. 

3.   Die durch Maßnahmen der Aufsichtsbehörde, insbe-
sondere durch eine von ihr angeordnete Prüfung, ent-
stehenden besonderen Kosten trägt die NRW.BANK.

§ 30
Genehmigung und Bekanntmachung der Satzung 

und deren Änderungen

1.   Die Satzung und deren Änderungen bedürfen der 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

2.   Die Satzung und deren Änderungen werden im 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen bekannt gemacht.

§ 31
Sonstige Bekanntmachungen

Soweit nach den gesetzlichen Vorschriften, den Bestimmun-
gen dieser Satzung oder der Anordnung der Gewährträger-
versammlung öffentliche Bekanntmachungen zu erfolgen 
haben, genügt die Bekanntmachung im Bundesanzeiger.

§ 32
Dienstherreneigenschaft

Beamtinnen und Beamte können zur NRW.BANK versetzt 
werden. Weitere Regelungen zur näheren Ausgestaltung des 
Beamtenverhältnisses können im Rahmen der beamten-
rechtlichen Vorschriften durch Satzung getroffen werden.

§ 33
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 17. Juni 2011 in 
Kraft.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales hat die 
Fassung der Satzung am 16. Juni 2011 genehmigt.

– GV. NRW. 2011 S. 286

Genehmigung des Braunkohlenplans
Umsiedlung Manheim

Vom 8. Juni 2011

Der Braunkohlenausschuss hat in seiner 142. Sitzung am 
20. Dezember 2010 die Aufstellung des Braunkohlen-
plans Umsiedlung Manheim beschlossen. Der aufgestellte 
Braunkohlenplan wurde mir von der Regionalplanungs-
behörde Köln mit Bericht vom 23. Dezember 2010 – 
32/64.2-5.3 – zur Genehmigung vorgelegt. 

Mit Erlass vom 8. Juni 2011 – III B 4 – 30.06.04.04 – habe 
ich den Braunkohlenplan gemäß § 29 des Landespla-
nungsgesetzes NRW (LPlG) vom 3. Mai 2005, zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. März 2010 
(GV. NRW. S.212), im Einvernehmen mit den fachlich 
zuständigen Landesministerien und im Benehmen mit 
dem Ausschuss für Wirtschaft, Mittelstand und Energie 
des Landtages genehmigt.

Die Bekanntmachung der Genehmigung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 
erfolgt nach § 14 Satz 1 LPlG.

Gemäß § 14 Satz 3 LPlG wird der Braunkohlenplan bei 
der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen (Lan-
desplanungsbehörde), der Bezirksregierung Köln (Regio-
nalplanungsbehörde) sowie dem Rhein-Erft-Kreis und der 
Stadt Kerpen zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Der Braunkohlenplan wird mit der Bekanntmachung 
wirksam (§ 14 Satz 2 LPlG). Damit sind die Ziele gemäß 
§§ 4 und 5 des Raumordnungsgesetzes (ROG) zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in § 15 LPlG in Verbin-
dung mit § 12 Absatz 5 ROG genannte Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der 
Abwägung bei der Erarbeitung und Aufstellung des 
Braunkohlenplans unbeachtlich werden, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Braun-
kohlenplans gegenüber der Bezirksregierung Köln (Re-
gionalplanungsbehörde) unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden ist.

Düsseldorf, den 8. Juni 2011

Die Ministerpräsidentin
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Christoph  E p p i n g

– GV. NRW. 2011 S. 292

203013
Verordnung über die Ausbildung 
und Prüfung  für die Laufbahn

des höheren agrarwirtschaftlichen Dienstes im 
Land Nordrhein-Westfalen (VAPhD-Agr)

Vom 17. Juni 2011

Auf Grund des § 6 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes 
vom 21. April 2009 (GV. NRW. S. 224), geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 10. November 2009 (GV. NRW. 
S. 570), wird im Einvernehmen mit dem Inneres zustän-
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digen Ministerium sowie mit dem Finanzministerium 
verordnet:

Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Geltungsbereich und Einstellungsvoraussetzungen

(1) Diese Verordnung regelt die Einstellung in den Vorbe-
reitungsdienst sowie die Ausbildung und Prüfung für die 
Laufbahn des höheren agrarwirtschaftlichen Dienstes in 
der Agrarverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen.

(2) Soweit personenbezogene Bezeichnungen im Masku-
linum stehen, wird diese Form verallgemeinernd verwen-
det und bezieht sich auf beide Geschlechter.

(3) In den Vorbereitungsdienst kann eingestellt werden, 
wer

1.  die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ernennung 
zur Beamtin oder zum Beamten erfüllt,

2.  nach den charakterlichen, geistigen und körperlichen 
Anlagen für den höheren agrarwirtschaftlichen Dienst 
in der Agrarverwaltung im Land Nordrhein-Westfa-
len geeignet erscheint; dabei darf von schwerbehin-
derten Menschen nur das für diese Laufbahn erfor-
derliche Mindestmaß körperlicher Eignung verlangt 
werden,

3.  ein Studium der Landwirtschaft, des Gartenbaus, der 
Ernährungs- und Haushaltswissenschaften oder in 
einer ähnlich geeigneten Studienrichtung mit dem 
Diplom- oder Mastergrad einer Universität oder dem 
Mastergrad einer Fachhochschule, der den Zugang 
zum höheren Dienst eröffnet, abgeschlossen hat und

4.  eine mindestens einjährige landwirtschaftliche, gar-
tenbauliche oder hauswirtschaftliche fachpraktische 
Ausbildung mit Praktikantenprüfung absolviert oder 
eine Abschlussprüfung nach dem Berufsbildungsge-
setz in einem landwirtschaftlichen, gartenbaulichen 
oder hauswirtschaftlichen Ausbildungsberuf abgelegt 
hat.

§ 2
Auswahlverfahren

(1) Der Antrag auf Einstellung in den Vorbereitungs-
dienst ist an das Landesamt für Natur, Umwelt und Ver-
braucherschutz (Landesamt) als Einstellungsbehörde zu 
richten.

(2) Dem Antrag sind unter Angabe des ständigen Wohn-
sitzes (Postanschrift) beizufügen:

1.  tabellarischer Lebenslauf,

2.  Abschrift oder Kopie des Zeugnisses der allgemeinen 
Hochschulreife,

3.  Abschriften oder Kopien der Zeugnisse über die 
Hochschulprüfungen (Diplom-Vorprüfung und Dip-
lom-Hauptprüfung) oder Nachweise über gleichwer-
tige – auch ausländische – Hochschulabschlüsse,

4.  Abschriften oder Kopien der Urkunden über die Ver-
leihung akademischer Grade,

5.  Nachweis einer mindestens einjährigen fachprakti-
schen Ausbildung,

6.  Abschrift oder Kopie des Zeugnisses über eine Prak-
tikantenprüfung oder eine berufl iche Abschlussprü-
fung.

(3) Der Entscheidung über die Einstellung geht ein Aus-
wahlverfahren voraus. Wer nach den Bewerbungsunter-
lagen die Voraussetzungen offensichtlich nicht erfüllt, 
nimmt am Auswahlverfahren nicht teil. Auf der Grund-
lage des Ergebnisses des Auswahlverfahrens entscheidet 
die Einstellungsbehörde über die Zulassung.

§ 3
Einstellung, Rechtsstellung

(1) Einstellungstermin ist in der Regel der 1. Oktober 
eines jeden Jahres.

(2) Vor der endgültigen Entscheidung über die Einstel-
lung sind dem Landesamt auf Anforderung

1.  zwei Passbilder aus neuester Zeit,

2.  beglaubigte Abschriften der Personenstandsurkunden 
(Geburtsurkunde oder Geburtsschein, von Verheirate-
ten auch Heiratsurkunde, bei in eingetragener Part-
nerschaft Lebenden auch die Lebenspartnerschafts-
urkunde und gegebenenfalls Geburtsurkunden oder 
Geburtsscheine der Kinder),

3.  ein Nachweis über den Besitz der deutschen Staats-
angehörigkeit im Sinne des Artikel 116 des Grundge-
setzes der Bundesrepublik Deutschland oder die eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union,

4.  Originale oder beglaubigte Abschriften der in § 2 
Absatz 2 Nummer 3, 4 und 6 genannten Nachweise,

5.  eine persönliche schriftliche Erklärung, ob Vorstrafen 
vorliegen oder ein gerichtliches Strafverfahren oder 
ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft 
anhängig ist und

6.  eine schriftliche Erklärung, dass in geordneten wirt-
schaftlichen Verhältnissen gelebt wird, 

vorzulegen.

(3) Ferner ist bei der zuständigen Meldebehörde ein 
Antrag auf Erteilung des „Führungszeugnisses zur Vor-
lage bei einer Behörde“ zu stellen sowie ein amtliches 
Zeugnis der unteren Gesundheitsbehörde über den 
Gesundheitszustand, das vor allem über das Seh-, Far-
bunterscheidungs- und Hörvermögen Auskunft gibt und 
nicht älter als drei Monate sein darf, vorzulegen.

(4) Die Bewerberinnen und Bewerber werden bei der Ein-
stellung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf berufen; 
sie führen während des Vorbereitungsdienstes die Dienst-
bezeichnung „Agrarreferendarin“ oder „Agrarreferendar“. 
Die dienstrechtlichen Entscheidungen trifft unbeschadet 
besonderer Vorschriften die Einstellungsbehörde.

Teil 2
Vorbereitungsdienst und Laufbahnprüfung

Kapitel 1
Vorbereitungsdienst

§ 4
Ziel des Vorbereitungsdienstes

(1) Ziel des Vorbereitungsdienstes ist, Nachwuchskräfte 
für den höheren agrarwirtschaftlichen Dienst auszubil-
den. Dabei sollen verantwortungsbewusste Persönlich-
keiten für leitende Tätigkeiten herangebildet werden.

(2) Der Vorbereitungsdienst soll das während des Hoch-
schulstudiums erworbene Wissen fachlich vertiefen, die 
Berufskompetenz für die Agrarverwaltung vermitteln 
und für die Laufbahn befähigen. Dabei sind Verantwor-
tungsbereitschaft und Initiative zu wecken und zu för-
dern. Staatspolitische, wirtschaftliche, kulturelle und 
soziale Belange sind zu berücksichtigen.

§ 5
Ausbildungsbehörde, Ausbildungsstellen,

Ausbildungsleiter, Ausbilder, Ausbildungsplan

(1) Ausbildungsbehörde ist der Direktor der Landwirt-
schaftskammer Nordrhein-Westfalen (Landwirtschafts-
kammer) als Landesbeauftragter.

(2) Im Einzelnen obliegt die Ausbildung der Behörde 
oder Einrichtung, bei der die Ausbildung abgeleistet 
wird (Ausbildungsstelle). In Abstimmung mit der Ausbil-
dungsbehörde weist die Einstellungsbehörde die Refe-
rendare den Ausbildungsstellen zur Ausbildung zu.

(3) Ausbildungsleiter ist der für Bildung zuständige 
Abteilungsleiter der Landwirtschaftskammer. Dieser 
überwacht die Ausbildung und betreut die Referendare.

(4) Ausbilder ist der Leiter der Ausbildungsstelle oder 
ein von ihm beauftragter Beamter des höheren Dienstes; 
andere geeignete Ausbilder können mit Zustimmung des 
Ausbildungsleiters im Einzelfall beauftragt werden.
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(5) Die Ausbildungsbehörde stellt für jede Referendarin 
und jeden Referendar nach dem Rahmenausbildungsplan 
(Anlage 1*) einen Ausbildungsplan auf, in dem die ein-
zelnen Abschnitte, Zeiten und Ausbildungsstellen sowie 
Ausbildungsinhalte im Einzelnen zu bezeichnen sind. 
Der Ausbildungsplan ist mit den Referendaren zu 
besprechen. Der Urlaub ist im gegenseitigen Benehmen 
in den Ausbildungsplan einzuarbeiten. Abweichungen 
vom Ausbildungsplan sind mit Zustimmung der Ausbil-
dungsbehörde zulässig. Eine Ausfertigung des Ausbil-
dungsplanes ist den Referendaren auszuhändigen.

§ 6
Inhalt und Dauer des Vorbereitungsdienstes,

Beendigung des Beamtenverhältnisses,
vorzeitige Entlassung

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert 24 Monate und 
umfasst die Ausbildung und die Große Agrarwirtschaft-
liche Staatsprüfung.

(2) Eine berufl iche Tätigkeit nach Bestehen der für die 
Einstellung vorgeschriebenen Hochschulabschlussprü-
fung kann bis zu sechs Monaten auf den Vorbereitungs-
dienst angerechnet werden, wenn sie geeignet ist, die für 
die Laufbahn erforderlichen Fähigkeiten zu vermitteln. 
Über die Anrechnung entscheidet die Einstellungsbe-
hörde im Einvernehmen mit der oder dem Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses.

(3) Zeiten mit Ausnahme eines Erholungsurlaubs, in 
denen keine Ausbildung stattfi ndet, werden nur insoweit 
auf den Vorbereitungsdienst angerechnet, als sie zusam-
men während der Ausbildung sechs Wochen nicht über-
schreiten. Dies trifft auch für Elternzeit entsprechend der 
Elternzeitverordnung vom 1. April 2008 (GV. NRW. S. 370).

(4) Die Einstellungsbehörde entscheidet über Art und 
Dauer der Verlängerung des Vorbereitungsdienstes aus 
Anlass von Sonderurlaubs- und Krankheitszeiten (ein-
schließlich Elternzeit) und bei Nichtzulassung zur Gro-
ßen Agrarwirtschaftlichen Staatsprüfung; bei Nichtbe-
stehen der Großen Agrarwirtschaftlichen Staatsprüfung 
entscheidet sie im Einvernehmen mit dem vorsitzenden 
Mitglied des Prüfungsausschusses.

(5) Der Vorbereitungsdienst und das Beamtenverhältnis der 
Referendare, die die Große Agrarwirtschaftliche Staatsprü-
fung bestanden oder endgültig nicht bestanden haben oder 
deren Große Agrarwirtschaftliche Staatsprüfung als end-
gültig nicht bestanden gilt, enden mit Ablauf des Tages, an 
dem ihnen das Ergebnis der Prüfung bekannt gegeben 
wird. Mit der bestandenen oder endgültig nicht bestande-
nen Prüfung gilt der Vorbereitungsdienst als abgeleistet.

§ 7
Gliederung des Vorbereitungsdienstes

(1) Der Vorbereitungsdienst gliedert sich in folgende 
Ausbildungsabschnitte:

I 9 Monate  „Verwalten“ einschließlich Seminar (10 
Wochen) und Arbeitsgemeinschaften

     Kreisstellen der Landwirtschaftskam-
mer oder andere geeignete Dienststellen

II 6 Monate  „Leiten und Steuern“ einschließlich 
Seminar (2 Wochen) und Arbeitsge-
meinschaften

     Zentrale der Landwirtschaftskammer, 
Landesamt oder andere geeignete 
Dienststellen

III 7 Monate  „Beraten“ einschließlich Seminar 
(4 Wochen) und Arbeitsgemeinschaften

     Beratungsdienststellen und Einrich-
tungen der Landwirtschaftskammer 
oder andere geeignete Dienststellen

*) Von einem Abdruck der Anlagen 1 bis 3 im Gesetz- und Verordnungs-
blatt wurde abgesehen; die verbindlichen Anlagen sind nur in der elekt-
ronischen Version des entsprechenden Gesetz- und Verordnungsblattes 
des Landes Nordhrein-Westfalen (GV. NRW.) und in der Sammlung aller 
geltenden Gesetze und Verordnungen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(SGV. NRW.) veröffentlicht (https://recht.nrw.de). 

(2) Innerhalb des Ausbildungsabschnittes II erfolgt eine 
obligatorische Ausbildung am Landesamt. Diese soll 
einen Zeitraum von vier Wochen nicht unterschreiten.

(3) Der Ausbildung schließt sich ein zweimonatiger Prü-
fungszeitraum an.

§ 8
Ausbildungsveranstaltungen

Die Ausbildungsbehörde kann die Teilnahme an Lehr-
gängen, Seminaren, Arbeitsgemeinschaften und Unter-
richtungen anordnen oder zulassen, die der Ausbildung 
förderlich sind. Diese Zeiten werden auf den jeweiligen 
Ausbildungsabschnitt angerechnet.

§ 9
Gestaltung des Vorbereitungsdienstes

(1) Die Seminare werden von der Ausbildungsbehörde 
zentral durchgeführt. In diesen sind Kenntnisse über die 
im Rahmenausbildungsplan genannten Gebiete durch 
geeignete Lehrveranstaltungen zur Vertiefung der wis-
senschaftlichen und verwaltungsrechtlichen Kenntnisse 
zu vermitteln.

(2) Soweit die Ausbildung nicht an der Landwirtschafts-
kammer oder am Landesamt durchgeführt wird, müssen 
die gewählten Einrichtungen vom Ministerium aner-
kannt sein.

(3) In den Ausbildungsabschnitten sind die Referendare 
mit den Aufgaben und der Arbeitsweise der Ausbil-
dungsstelle vertraut zu machen und über die wesentli-
chen Fach- und Verwaltungsfragen zu unterrichten. 
Ihnen ist Gelegenheit zu geben, die Ausbildung durch 
Eigenverantwortlichkeit und selbständige Tätigkeit zu 
fördern. Es soll die Fähigkeit erworben werden, Verwal-
tungsvorgänge geordnet vorzutragen und schriftlich 
darzustellen; durch Teilnahme an Verhandlungen und 
durch Vorlage von Entwürfen für Berichte, gutachtliche 
Äußerungen und Verwaltungsmaßnahmen ist praxisnah 
zu schulen. So frühzeitig und so weitgehend, wie nach 
der Befähigung und dem Ausbildungsstand möglich, 
sind Aufgaben zur selbständigen Erledigung zu über-
tragen.

(4) Während der Ausbildung sind bei der Ausbildungsbe-
hörde bezirksübergreifende Arbeitsgemeinschaften ein-
zurichten. Die Referendare haben an den Arbeitsgemein-
schaften teilzunehmen.

Der Leiter der Arbeitsgemeinschaft hat die Referendare 
mit Verwaltungsaufgaben vertraut zu machen. Sie sind 
anzuleiten, praktische Fälle richtig zu lösen, die wesent-
lichen Fragen zu erkennen und Berichte und Entschei-
dungen zu entwerfen. Ihre Kenntnisse sollen vertieft und 
Anregungen für das Selbststudium sowie Gelegenheit 
zum freien Vortrag gegeben werden.

(5) Während des Ausbildungsabschnitts I fertigt jeder 
Referendar sechs Entwürfe für Verwaltungsvorgänge in 
Form eines Berichts, einer fachlichen Stellungnahme 
oder eines anderen Verwaltungsschreibens an.

(6) Während des Ausbildungsabschnitts II fertigt jeder 
Referendar zwei Berichte zu Vorgängen der Mitarbeiter-
führung und zwei Berichte zur Haushaltsführung und 
zum Controlling, plant zwei Moderationen und eine 
Maßnahme der Öffentlichkeitsarbeit und führt sie durch.

(7) Während des Ausbildungsabschnitts III sind als 
Pfl ichtaufgaben eine berufl iche Weiterbildungsmaß-
nahme sowie zwei Beratungsfälle zu planen, durchzufüh-
ren und zu evaluieren.

(8) Die Pfl ichtarbeiten nach den Absätzen 5, 6 und 7 sind 
von den Ausbildern bei der Gesamtbeurteilung nach § 10 
zu berücksichtigen.

§ 10
Beurteilung

(1) Gegen Ende jedes Ausbildungsabschnittes ist von der 
jeweiligen Ausbildungsstelle auf Vorschlag des Ausbil-
ders eine Beurteilung nach dem Muster der Anlage 2 zu 
erstellen, dem Referendar zu eröffnen und mit ihm zu 
besprechen. Die Beurteilung entfällt, wenn die Ausbil-
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dungszeit weniger als vier Wochen dauert. Die Beurtei-
lung muss mit einer der in § 14 Absatz 1 genannten 
Noten abschließen. Die mit dem Sichtvermerk des Refe-
rendars und der Ausbildungsleitung versehene Beurtei-
lung ist der Ausbildungsbehörde vorzulegen und zu den 
Ausbildungsakten zu nehmen.

(2) Wird in einem Ausbildungsabschnitt die Ausbildung 
an mehreren Ausbildungsstellen abgeleistet, stimmen 
sich die Ausbilder dieser Ausbildungsstellen ab und 
geben eine gemeinsame Beurteilung ab. Die Koordinie-
rung dieser Abstimmung nimmt die am Ende des Ausbil-
dungsabschnittes liegende Ausbildungsstelle wahr, 
soweit sie nach Absatz 1 zur Abgabe einer Beurteilung 
verpfl ichtet ist.

(3) Bei Anrechnung von Zeiten anderer Tätigkeiten auf 
bestimmte Ausbildungsabschnitte (§ 6 Absatz 2) erstreckt 
sich die Beurteilung nach Absatz 1 nur auf die abgeleis-
teten Ausbildungszeiten.

§ 11
Meldung zur Laufbahnprüfung, 

abschließende Beurteilung

Die Ausbildungsbehörde meldet die Referendare spätes-
tens vier Monate vor Beendigung des Vorbereitungsdiens-
tes schriftlich der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses zur Laufbahnprüfung an. Sie 
erstellt vor Beendigung des letzten Ausbildungsabschnit-
tes eine abschließende Beurteilung unter Berücksichti-
gung der Beurteilungen in den einzelnen Ausbildungsab-
schnitten und legt diese zusammen mit der 
Ausbildungsakte spätestens zwei Monate vor Beendigung 
des Vorbereitungsdienstes der Einstellungsbehörde vor. 
Die Beurteilung schließt mit einer Note nach § 14 
Absatz 1 ab.

Kapitel 2
Große Agrarwirtschaftliche Staatsprüfung

§ 12
Zweck der Prüfung

Die Große Agrarwirtschaftlichen Staatsprüfung dient 
der Feststellung, ob der Prüfl ing auf Grund seiner fachli-
chen Kenntnisse die Befähigung für die Laufbahn des 
höheren agrarwirtschaftlichen Dienstes in der Agrarver-
waltung im Land Nordrhein-Westfalen besitzt.

§ 13
Prüfungsausschuss

(1) Die Große Agrarwirtschaftliche Staatsprüfung wird 
vor einem beim Landesamt gebildeten Prüfungsaus-
schuss abgelegt. Das Ministerium beruft die Mitglieder 
und die stellvertretenden Mitglieder für die Dauer von 
fünf Jahren; die Wiederbestellung ist zulässig. Der Prü-
fungsausschuss führt die Bezeichnung „Prüfungsaus-
schuss für die Große Agrarwirtschaftliche Staatsprüfung 
im Land Nordrhein-Westfalen“. Er führt das kleine Lan-
dessiegel.

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus

1.  einer beim für Landwirtschaft zuständigen Ministe-
rium beschäftigten Person mit der Befähigung für die 
Laufbahn des höheren agrarwirtschaftlichen Dienstes 
als  vorsitzendes Mitglied des Prüfungsausschusses,

2.  zwei Beamten des höheren Dienstes oder vergleichba-
ren Angestellten mit der Befähigung zum Richteramt,

3.  einer verantwortlichen Führungsperson der für Bil-
dung zuständigen Abteilung der Landwirtschafts-
kammer Nordrhein-Westfalen und

4.  zwei in der Agrarverwaltung tätigen Führungsperso-
nen des höheren Dienstes.

(3) Für einzelne Prüfungen kann das vorsitzende Mit-
glied des Prüfungsausschusses weitere Mitglieder als 
Fachprüfer berufen.

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind bei 
ihren Prüfungsentscheidungen an Weisungen nicht 
gebunden und zur Verschwiegenheit in allen die Vorbe-

reitung und Durchführung der Prüfung betreffenden 
Angelegenheiten verpfl ichtet. Das gilt auch für andere 
mit der Vorbereitung und Durchführung der Prüfung 
betraute Personen. Der Prüfungsausschuss beschließt mit 
Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des vorsitzenden Mitglieds den Ausschlag. 
Stimmenthaltung ist ausgeschlossen.

(5) Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Das vorsitzende 
Mitglied des Prüfungsausschusses kann Personen, bei 
denen ein dienstliches Interesse besteht, die Anwesenheit 
gestatten. Bei den Beratungen des Prüfungsausschusses 
dürfen nur dessen Mitglieder anwesend sein.

(6) Das Landesamt führt die laufenden Geschäfte des 
Prüfungssauschusses und ist verantwortlich für die ord-
nungsgemäße Durchführung der jeweiligen Prüfung. Das 
vorsitzende Mitglied des Prüfungssauschusses stellt das 
Ergebnis der Großen Agrarwirtschaftlichen Prüfung fest 
und händigt das Prüfungszeugnis aus.

§ 14
Bewertung der Prüfungsleistungen

(1) Die während der Prüfungen nach § 15 zu erbringen-
den Leistungen werden mit folgenden Punkten und 
Noten bewertet:

15 – 14 Punkte = sehr gut = eine den Anforderungen in 
besonderem Maße entsprechende Leistung;

13 – 11 Punkte = gut = eine den Anforderungen voll ent-
sprechende Leistung;

10 – 8 Punkte = befriedigend = eine im Allgemeinen den 
Anforderungen entsprechende Leistung;

7 – 5 Punkte = ausreichend = eine Leistung, die zwar 
Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen 
noch entspricht;

4 – 2 Punkte = mangelhaft = eine den Anforderungen 
nicht entsprechende Leistung, die jedoch erkennen lässt, 
dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind 
und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden kön-
nen;

1 – 0 Punkte = ungenügend = eine den Anforderungen 
nicht entsprechende Leistung, bei der selbst die Grund-
kenntnisse so lückenhaft sind, dass Mängel in absehbarer 
Zeit nicht behoben werden könnten.

(2) Soweit aus den Punkten für einzelne Ausbildungs- 
und Prüfungsleistungen Durchschnitts- oder Gesamt-
punktzahlen gebildet werden, entsprechen ihm folgende 
Notenbezeichnungen:

15,0 bis 13,6 = sehr gut

13,5 bis 10,6 = gut

10,5 bis 7,5 = befriedigend

7,5 bis 4,6 = ausreichend

4,5 bis 1,6 = mangelhaft

1,5 bis 0 = ungenügend.

Bei diesen Gesamtpunktzahlen wird nur die erste Stelle 
hinter dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen 
werden ohne Rundung gestrichen.

§ 15
Inhalt der Laufbahnprüfung

Die Laufbahnprüfung besteht aus einer schriftlichen 
Hausarbeit (Hausarbeit), zwei Aufsichtsarbeiten und 
einer nachfolgenden mündlichen Prüfung.

§ 16
Hausarbeit

(1) Die Hausarbeit haben die Referendare vor Beendi-
gung des Ausbildungsabschnitts III anzufertigen und 
binnen vier Wochen nach Erhalt der Aufgabe in Maschi-
nenschrift dem Leiter ihrer Ausbildungsstelle abzulie-
fern. Der Nachweis für die fristgerechte Ablieferung der 
Hausarbeit wird durch Eingangsvermerk oder bei Über-
sendung durch die Post durch das Datum des Poststem-
pels erbracht. Bei Vorliegen eines triftigen Grundes kann 
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die Frist bis zu zwei Wochen verlängert werden. Der 
Referendar hat in diesem Falle unverzüglich einen 
Antrag über den Leiter ihrer Ausbildungsstelle, der dazu 
Stellung nimmt, an das vorsitzende Mitglied des Prü-
fungsausschusses zu richten. Bei längerer Dauer von 
Hinderungsgründen ist dem Referendar ersatzweise eine 
neue Aufgabe zu stellen.

(2) Die Aufgabe für die Hausarbeit ist aus zwei Vorschlä-
gen von dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungsaus-
schusses auszuwählen, die von den Referendaren im 
Benehmen mit dem Leiter der Ausbildungsstelle des Aus-
bildungsabschnitts III rechtzeitig einzureichen sind. Ist 
ersatzweise eine neue Aufgabe zu stellen, wird diese aus 
zwei entsprechend neu vorzuschlagenden Aufgaben aus-
gewählt. Eine den Referendaren bereits einmal gestellte 
Aufgabe darf dabei nicht erneut vorgeschlagen werden.

(3) Die Referendare haben schriftlich zu versichern, dass 
sie die Hausarbeit selbständig verfasst, keine anderen 
Quellen und Hilfsmittel als die angegebenen benutzt und 
die Stellen, die anderen Werken dem Wortlaut oder Sinne 
nach entnommen worden sind, unter Angabe der Quelle 
als Entlehnung kenntlich gemacht haben.

§ 17
Beurteilung der Hausarbeit

(1) Die Hausarbeit ist von zwei Mitgliedern des Prü-
fungsausschusses mit einer der in § 14 Absatz 1 festge-
legten Noten und Punktzahlen zu bewerten. Das vorsit-
zende Mitglied des Prüfungsausschusses bestimmt für 
die einzelnen Hausarbeiten die Erst- und Zweitgutachter 
und den Termin für die Vorlage der Bewertungen.

(2) Weichen die Bewertungen voneinander ab, entscheidet 
der Prüfungsausschuss im Rahmen der Vorbeurteilungen; 
dabei können Gutachter zur Beratung zugezogen werden.

(3) Vor der Bewertung der Hausarbeit kann der Leiter der 
Ausbildungsstelle des Ausbildungsabschnitts III oder ein 
von ihm benannter Dienstangehöriger der Ausbildungs-
stelle aufgefordert werden, eine fachliche Stellungnahme 
ohne Benotung abzugeben, die dem Erst- und Zweitgut-
achter zusammen mit der Hausarbeit zugeleitet wird.

(4) Liefert ein Referendar die Hausarbeit ohne triftigen 
Grund nicht fristgerecht ab, so wird sie mit Null Punk-
ten bewertet. Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsaus-
schusses entscheidet, ob ein triftiger Grund vorliegt.

§ 18
Aufsichtsarbeiten

(1) Die Aufsichtsarbeiten sind aus den Bereichen

1.  Allgemeines Verwaltungsrecht sowie Agrar/Umwelt-
recht oder Lebensmittelrecht,

2.  Agrarpolitik, Umweltfragen, Verbraucherfragen, 
Beratung, berufl iche Weiterbildung

an zwei möglichst aufeinander folgenden Tagen unter 
Aufsicht einer oder eines von der oder dem Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses bestimmten Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes anzufertigen. Für jede Aufsichtsar-
beit stehen fünf Stunden zur Verfügung. Es werden je 
Bereich zwei Aufgaben zur Wahl gestellt.

(2) Die Aufgaben für die Aufsichtsarbeiten wählt das vor-
sitzende Mitglied des Prüfungsausschusses aus Vorschlägen 
der Ausbildungsbehörde aus. Es bestimmt die zugelassenen 
Hilfsmittel sowie Termin und Ort für die Aufsichtsarbeiten. 
Die Aufgaben sind getrennt in verschlossenen Umschlägen 
aufzubewahren, die jeweils am Anfertigungstag in Gegen-
wart der Referendare zu öffnen sind.

(3) Die Aufsicht vermerkt auf jeder Arbeit den Zeitpunkt 
der Abgabe und die Kennzahl der Referendare. Sie fer-
tigt eine Sitzordnung mit Angabe der Kennzahlen und 
eine Niederschrift und vermerkt in ihr jede Unregelmä-
ßigkeit und den Zeitpunkt der Abgabe. Die abgegebenen 
Arbeiten, die Sitzordnung und die Niederschrift hat die 
Aufsicht in einem Umschlag zu verschließen und diesen 
dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses oder 
einer von ihm beauftragten Person zuzustellen. Die Liste 
der Kennzahlen ist bis zum Abschluss der Bewertung der 
schriftlichen Arbeiten bei dem vorsitzenden Mitglied des 
Prüfungsausschusses oder einer ihm bestimmten Person 

des öffentlichen Dienstes unter Verschluss zu halten.

§ 19
Beurteilung der Aufsichtsarbeiten

Die Aufsichtsarbeiten sind von einem Erstprüfer und von 
einem Zweitprüfer in der von dem vorsitzenden Mitglied 
des Prüfungsausschusses bestimmten Reihenfolge und 
Frist zu beurteilen und mit einer der in § 14 Absatz 1 
festgelegten Noten und Punktzahlen zu bewerten. Bei 
abweichender Beurteilung entscheidet das vorsitzende 
Mitglied des Prüfungsausschusses. Schließt es sich keiner 
der Bewertungen an, entscheidet der Prüfungsausschuss 
mit Stimmenmehrheit. Stimmenthaltung ist unzulässig. 
Die getroffene übereinstimmende Bewertung der Erst- 
und Zweitprüfer und die Entscheidung des vorsitzenden 
Mitglieds des Prüfungsausschusses und die Bewertung 
durch Entscheidung des Prüfungsausschusses dürfen 
nicht mehr geändert werden. Erst nach Bewertung sämt-
licher Arbeiten ist die Anonymität (§ 18 Absatz 3) aufzu-
heben.

§ 20
Mündliche Prüfung

(1) Zur mündlichen Prüfung wird von dem vorsitzenden 
Mitglied des Prüfungsausschusses schriftlich eingeladen.

(2) Der Ausbildungsschwerpunkt „Verwalten“ wird in 
einem 30 Minuten dauernden Gespräch zum Prüfungsge-
biet „Allgemeines Verwaltungsrecht und Agrar- / 
Umweltrecht oder Lebensmittelrecht“ geprüft. Der Aus-
bildungsschwerpunkt „Leiten und Steuern“ wird einem 
30 Minuten dauernden Gespräch geprüft. Der Ausbil-
dungsschwerpunkt „Beraten“ wird als 10 Minuten dau-
ernder Kurzvortrag über eine Beratungsaufgabe mit 
anschließendem 30 Minuten dauerndem Kolloquium 
geprüft. Es werden 90 Minuten Vorbereitungszeit 
gewährt. Die Prüfungszeit kann verlängert werden, wenn 
es zur Beurteilung der Leistungen notwendig ist. Die Ver-
längerung soll 10 Minuten nicht überschreiten.

(3) Das vorsitzende Mitglied leitet die mündliche Prü-
fung. Es hat darauf hinzuwirken, dass die Referendare in 
geeigneter Weise befragt werden, und ist berechtigt, 
jederzeit in die Prüfung einzugreifen.

(4) Die Leistungen in den einzelnen Prüfungsgebieten 
sind vom Prüfungsausschuss mit je einer der in § 14 
Absatz 1 festgelegten Noten und Punktzahlen zu bewer-
ten.

§ 21
Ergebnis der Großen Agrarwirtschaftlichen 

Staatsprüfung

(1) Der Prüfungsausschuss stellt die Gesamtleistung der 
Großen Agrarwirtschaftlichen Staatsprüfung fest, indem 
die in der Beurteilung der Ausbildung nach § 11 erreich-
ten Punkte dreifach, die in der Hausarbeit erreichten 
Punkte zweifach, die in den Klausuren erreichten Punkte 
einfach und in den mündlichen Prüfungen erreichten 
Punkte jeweils einfach gewichtet und auf Grund der 
erreichten Durchschnittspunkte eine Note nach § 14 
Absatz 1 festgesetzt wird. Dezimalwerte werden bis eine 
Stelle hinter dem Komma berücksichtigt.

(2) Der Prüfungsausschuss kann bei der Entscheidung 
über das Ergebnis der Großen Agrarwirtschaftlichen 
Staatsprüfung von dem rechnerisch ermittelten Wert für 
die Gesamtnote um bis zu einem Punkt abweichen, wenn 
dies auf Grund des Gesamteindrucks den Leistungsstand 
des Prüfl ings besser kennzeichnet und die Abweichung 
auf das Bestehen keinen Einfl uss hat.

(3) Die Große Agrarwirtschaftliche Staatsprüfung ist 
nicht bestanden, wenn die Hausarbeit und beide Auf-
sichtsarbeiten oder jede der Prüfungen nach § 20 Absatz 
2 mit weniger als 5 Punkten oder die Staatsprüfung ins-
gesamt nicht mit mindestens „ausreichend“ bewertet 
wurde.

(4) Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses 
teilt den Referendaren das Ergebnis der Prüfung mit.
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§ 22
Beurkundung des Prüfungsherganges,

Einsicht in die Prüfungsakten

(1) Über die Prüfungen ist eine Niederschrift zu fertigen. 
Sie enthält:

1.  die Gegenstände der Prüfungen, Angaben über die 
Leistungen und die erzielten Punkte,

2.  die Errechnung des Ergebnisses der Großen Agrar-
wirtschaftlichen Staatsprüfung.

Die Niederschrift fertigt das vorsitzende Mitglied oder 
ein von ihm beauftragtes Mitglied des Prüfungsausschus-
ses. Sie ist von dem vorsitzenden Mitglied und den Mit-
gliedern des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. Das 
Ergebnis der Großen Agrarwirtschaftlichen Staatsprü-
fung wird durch das vorsitzende Mitglied des Prüfungs-
ausschusses schriftlich festgestellt.

(2) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten, deren Bewertun-
gen (Punkte) mit Begründung durch die Erst- und Zweit-
gutachter und gegebenenfalls die Entscheidungen des 
vorsitzenden Mitglieds des Prüfungsausschusses, eine 
Stellungnahme zur Hausarbeit und die Niederschrift 
über die Prüfungen, sind zu einer Prüfungsakte des Refe-
rendars zu vereinigen.

(3) Die Referendare haben das Recht, auf Antrag ihre 
vollständigen Prüfungsakten einzusehen, solange das 
Prüfungsergebnis angefochten werden kann.

§ 23
Prüfungszeugnis, Bescheinigung

(1) Nach Bestehen der Großen Agrarwirtschaftlichen 
Staatsprüfung wird ein Prüfungszeugnis nach dem Mus-
ter der Anlage 3 ausgehändigt. Wer die Große Agrarwirt-
schaftliche Staatsprüfung nicht bestanden hat, erhält 
hierüber eine Prüfungsbescheinigung. Je eine Ausferti-
gung des Prüfungszeugnisses oder der Bescheinigung ist 
zu den Prüfungsakten und den Personalakten zu neh-
men.

(2) Mit dem Bestehen der Prüfung wird die Befugnis 
erworben, die Bezeichnung ,,Assessorin/Assessor der 
Agrarwirtschaft“ zu führen.

§ 24
Wiederholung der Großen Agrarwirtschaftlichen 

Staatsprüfung

Wer die Große Agrarwirtschaftliche Staatsprüfung nicht 
bestanden hat, kann sie einmal wiederholen. Bei der Wie-
derholung ist eine mit mindestens ,,ausreichend“ bewer-
tete Hausarbeit anzurechnen. Ist die Wiederholungsprü-
fung nicht mit mindestens ,,ausreichend“ bewertet, ist 
die Große Agrarwirtschaftliche Staatsprüfung endgültig 
nicht bestanden.

§ 25
Rücktritt, Nichterscheinen,

Abbruch der Prüfung

(1) Wer ohne Genehmigung des vorsitzenden Mitglieds 
des Prüfungsausschusses ganz oder teilweise von einer 
Prüfung nach den §§ 18 und 20 zurücktritt, zu einer die-
ser Prüfungen nicht erscheint oder diese abbricht, hat 
die jeweilige Prüfung nicht bestanden.

(2) Genehmigt das vorsitzende Mitglied des Prüfungs-
ausschusses den Rücktritt, das Nichterscheinen oder den 
Abbruch einer Prüfung oder eines Prüfungsteils, so gel-
ten diese als nicht angesetzt. Die Genehmigung darf nur 
bei Vorliegen eines triftigen Grundes, insbesondere 
Krankheit, erteilt werden. Die Vorlage eines amtsärztli-
chen Zeugnisses kann verlangt werden.

§ 26
Täuschung, Verstoß gegen die Ordnung

Bei einer Täuschung oder einem Täuschungsversuch oder 
einem erheblichen Verstoß gegen die Ordnung entschei-
det der Prüfungsausschuss mit Zustimmung des vorsit-
zenden Mitglieds des Prüfungsausschusses über die Fol-
gen. Nach dem Grad der Verfehlung kann die 

Wiederholung dieser Prüfungsleistung zugelassen oder 
die betreffende Prüfungsleistung mit Null Punkten 
bewertet werden. Im Falle eines besonders schwerwie-
genden Täuschungsversuchs oder Verstoßes gegen die 
Ordnung kann die Große Agrarwirtschaftliche Staats-
prüfung für nicht oder endgültig nicht bestanden erklärt 
werden.

§ 27
Prüfungserleichterungen

Die Prüfung ist für schwerbehinderte Menschen im Ver-
fahrensablauf im notwendigen Umfang zu erleichtern. 
Körperbehinderten sind auf Antrag die ihrer körperli-
chen Behinderung angemessenen Erleichterungen zu 
gewähren. Dabei dürfen die fachlichen Anforderungen 
nicht geringer bemessen werden. Über den Antrag ent-
scheidet das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschus-
ses.

Teil 3
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 28
Übergangsvorschrift

(1) Referendare, die sich am Tage des Inkrafttretens die-
ser Verordnung in der Ausbildung oder Prüfung nach der 
Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die 
Laufbahn des höheren agrarwirtschaftlichen Dienstes 
und des Lehramtes an Berufskollegs der agrarwirtschaft-
lichen Fachrichtung im Land Nordrhein-Westfalen vom 
18. März 1986 befi nden, beenden diese nach den Vor-
schriften der genannten Verordnung.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn Ausbildungsabschnitte aus 
objektiven Gründen nicht mehr absolviert werden kön-
nen.

§ 29
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Aus-
bildung und Prüfung für die Laufbahn des höheren 
agrarwirtschaftlichen Dienstes und des Lehramtes an 
Berufskollegs der agrarwirtschaftlichen Fachrichtung im 
Land Nordrhein-Westfalen vom 18. März 1986 (GV. NRW. 
S. 329) außer Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt am 30. September 2016 außer 
Kraft.

Düsseldorf, den 17. Juni 2011

Der Minister
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,

Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Johannes  R e m m e l

– GV. NRW. 2011 S. 292
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